
298 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

1980 04 09 

- Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Heeresversorgungsgesetz geändert 
wird (14. Novelle zum Heeresversorgungs­

gesetz) 

Der Nationalrat hat heschlossen: 

ARTLKEL I 

Das Heeresversongung:sgesetz, BGBl. Nr. 27/ 
1964, zuletztg'eäl1'dert durch da.s Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 62/1979, wird w,ie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 hat zu lautJen: 

. ,,(1) Eine GesundheitlSschädigung, die ein SoLdat 
infol:ge des ordentlichen oder außerOlldentlichen 
Präsenzdiens·tes (I§§ 27 und 35 des Wehrgesetzes 
1978, BGBl. Nr. 150), einschLießlich dner allfäl­
ligen berufli.chen Bildung im fI'eiw~lLig verlänger­
ten Grundwehrdiens-t nach § 33 ,des Wehrg.esetzes 
1978, er1itten hat, wird nach Maßgabe di,eses Bun­
desgesetzes ah Dienstbeschädigung .entschädigt 
(§ 2). Das gleiche g,ilt fiir eiJCle Gesundheitsschä~ 
digung, die ein Wehllpflichlliger (§ 16 des Wehr­
gesetzes 1978) 

a) bei der Meldung ~§ 15 Abs. 2 des Wehrge­
·setzes 1978) oder Stellung (§ 24 des Wehr­
gesetzes 1978), 

b) bei der Teilnahme an Inspektionen und 
Instrukoionen (§ 33 a .des Wehrgesetzes, 
BGBl. Nr. 181/1955, inder Faßsung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 89/1974), 

c) bei ,der Verwahrung von Bekileidungs- und 
Ausrüstungsgegenständen (§ 42 des Wehr­
gesetzes 1978), 

d) .a;uf dem Wege zum Antr,itt des.,;,Präsenz­
dienstes oder auf dem Heimweg nach dem 
Ausscheiden aus ·dem Präsenz dienst, . 

e) auf dem Wege zur oder von der Meldung 
oder Stellung, 

f) auf dem Wege zur Teilnahme an Inspek­
tionen ,oder Instruktionen o.der auf dem 
Heimweg, 

g) im Falle der übergabe von Bekleidungs­
und Ausrüstungsgegenständen .auf dem 

Wege zur militäI1i&chen Dienststelle oder 
<tuf dem Heimweg, 

h) im Falle einer Dienstfreisteli1ungauf dem 
Wege vom OI't der militärischen Dienst­
Jeistung zum Ort .des bewilligten Aufent­
haltes oder auf dem Rückweg, 

i)bei einem Ausgang auf dem Hin- oder 
Rückweg zwischen der Wohnung und dem 
Ort der militäl1ischen Dienstleistung oder 

j) im Falle einer beruflichen Bildung nach 
§ 33 des WehI'gesetzes 1978 auf dem Hin­
oder Rückweg zwischen dem Ausbildungs­
ort und dem Ort der miLitärischen Dienst­
leistung oder der Wohnung oder des bewil­
Ligten Aufentha,ltes 

erLitten hat. Eine Gesundheitsschädigung, die auf 
,einem Weg gemäß lit. d bis j erlitten wiI'd, ist 
jedoch nur dann -als Dienstbeschädigung zu .ent­
schädigen, wenn die mit der Zurücklegung des 
Weges verbundenen Gefahren die wesentliche 
UI'sache für den Eintritt des Unfalles waren. Hat 
das schädigende Ereignis den Tod verursacht, so 
sind ,die Hinterbliebenen versorgungsberechtigt. 
Die Angehörigen der Vermißten stehen den 
Hinterbliebenen gleich." 

2. Im § 1 Abs. 2 sind die Ausdrücke "im Sinne 
des § 1 Abs. 3 des Wehrgesetzes" sowie "gemäß 
§ 2 Aoo. 1 des Wehrgesetzes"dur.ch .die Aus­
drücke "im Sinne ,des I§ 1 Ahs. 3 ,des Wehrgesetzes 
1978" . .sowie "gemäß .§ 2 Abs. 1 des Wehrg·esetzes 
1978" zu ersetzen. 

3. § 3 Abs. 1 hat 2m lauten: 

,,(1) Hat der Beschädigte die Gesundheitsschä­
digung vorsätzlich herbeigdührt oder .durch eine 
gerichtlich strafblare, mit Vorsatz begangene und 
mit mehr aJh einjähr.iger Freiheitsstrafe bedrohte 
Handlung veranlaßt, derentwegen er mit rechts­
kräftig'em Strafurteil schuldig erkannt worden 
ist, so ist keine Dienstbeschäd~gung anzuerkennen. 
Dies gilt jedoch nicht für einen Selbstmol"ld, der 
m~t der Dienstleistung im ursächlichen Zusam­
menhang (§ 2) steht. Ein Anspruch auf Anerke~­
nung einer Dienstbeschädigung ,ist ferner dann 
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2 298 der BeiLagen 

nicht gegeben,. wenn die Gesundheitsschädigung 
wesentliche Folge ,einer durch den Mißbrauch von 
Alkohol oder Suchtgiften bewirkten Beeinträch­
tigung der Handlungsfähigkeit des Beschädigten 
ist. " 

4. § 6 Abs. 2 und 3 haben zu lauten: 

,,(2) Die Heilfürsorge umfaßt 

LaIs Heilbehandlung: 
a) ärztLiche Hi.Ife; 
b) Zahnbehandlung; 
c) Beistellung von Heilmitteln und Heilbe­

helfen; 
,d) Hauskrankenpflege; 
e)Pflege .in 'einer Kl'ankenanstalt, mit Aus­

nahme ,der in Arbs. 3 genannten 
A,nsnalten; 

2. Krankengeld, gegebenenfiaMs an dessen Stelle 
Familien- oder Taggeld. 

(3) Wennd,ie Heilfürsorgemaßnahmen nach 
Abs. 2 keinen genügenden Erfolg zeitigen oder 
ermarten !a:ssen, gebühren dem Beschädigten als 
erweitel'te Heilbehandlung folgende Leistungen: 

1. UnteIibringunrg in einer Kranlkenanstalt, die 
vorwiegend der Rehabilitation dient; 

2. Kur ,in einem Heilbad oder heilklimatische 
Kur gemäß den behördlich anerkannten In­
dika tionen; 

3. Unterbringung in einem Genesungsheim." 

Sozialv,ersicherungsgesetzes, BGBil. Nr. 189/1955, 
und des· Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

9. Der letzte Satz des § 19 Abs. 3 hat zu 
lauten: 

,,Für die Höhe der Versimerungs/beiträge sind 
die Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z 1 [it. a, 
Z 2 und 3 und des § 51 a Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes maßgebend." 

10. Der zweit,e Satz des § 25 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Zum Ei'nkommen .zählen j,edoch nicht Fami­
lienbeihilfen, Erziehungsbeiträge, für Kinder ge­
währte Familienzulagen, Familienzuschläge, St,ei­
gerungsbeträge und sonstige gleimartige Leistun­
gen sowie ,nach dem Kniogsopferversorgungsgesetz 
1957, ,BOB<!. Nr. 152, 'zuel'kannte Grundrenten." 

11. § 25 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Bei schwankendem Einkommen gilt em 
Zwölf tel des innerhalb eines Kalenderjahres er­
zielten Einkommens (Abs. 1) alIs monatliches Ein­
kommen. über den Anspruch auf Gewährung 
einer vom Einkommen abhängigen Versorgungs­
leistung ist jeweils für ein Kalenderjahr im nach­
hinein Zu entscheiden!' 

12. § 25 Ahs. 9 hat zu lauten: 

,,(9) Einkommen, die tim Ausland erzielt, wer­
den, sind nach dem jewe~lJj,gen Monatsdurchschnitt 

5. § 7 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Beschädigte ist auf begründetes eigenes 
VerlaJ1igen oder, wenn es die Art sernerals 
Dienstbeschädigung anerkannten Gesundheits­
schädigung im Zusammenhalte mit seinen per­
sönlidwn Verhältnissen in' seinem Interesse oder 
in dem seiner Umgebung erfordert, in einer 
Krankenanstalt (§ 2 des Krankenanstaltengeset­
zes, BGBl. Nr. 1/1957) unterzubringen." 

• der Mittelkurse für DeV'isen der Wiener Börse 
umzurecllnen. Bei der Bemessung der Versor­
gungsleistung, d~rein solches Etlnkommen zu­
grunde gelegt wird, ist Abs. 2 anzuwenden." 

6. § 16 hat zu entfallen. 

7. Der dritte Satz des § 18 AJbs. 1 hat zu 
lauten: 

"Solll die be11liEche ,AU'sbi~duIlJg mindestlens 
fünf Monate dauern, so ist der Beschädigte auch 
nach den Vorschriften des Arbeitslosenversiche­
rungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609, in der Arbeits­
losenversicherung pflichtvers~chert, wenn er ni.cht 
bereits auf Grund der Vorschlliften ,des Arbeits­
losenv,ersicherungsgesetzes 1977 der Arbeitslosen­
versicherungspHicht unterliegt." 

8. § 19 Abs.1 hat zu Lauten: 

,,(1) Auf die Versicherungen nach § 18 Abs. 1 
sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt wird, die Vor,schl'iften des Allgemeinen 

13. Dem § 25 ist als Ahs. 10 anzufügen: 

,,(10) Zum Einkommen im, Sinne der Abs. 1 
und 3 bis 8 zählen bei Verheti.rateten 30 vH des 
Einkomme~s des im .gemeinsamen Haushalt le­
benden Ehegatten." 

14. § 26 a Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die SchwerstbeschäidiJgtenzou,lage ist nach 
der Summe der gemäß den Abs. 1 bis 3 ermittel­
ten Hundertsätze zu bemessen und aus den fol­
genden Hundertsätzen des jeweiligen Betra:~es der 
Grundr.ente für erwerbsunfähige Schwerbeschä­
digte nach. dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 zu berechnen: 

a) ,bei einer Summe von minde-
stens 130 .................... 30 vH, 

b) bei ,einer 
stens 160 

c) bei einer 
stens 190 

d) bei einer 
stens 220 

Summe von minde-
40vH, 

Summe von minde-
50vH, 

Summe von minde-
60vH, 
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e) hei . einer Summe von minde-
stens 250 .................... 70 vH, 

f) bei einer Summe von minde-
stens 280 .................... 80 vH." 

15. § 28 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten: 

"V.erur,SJacht -der Verlust des Sehv.ermÖgens im 
Zusammenwirken mit anderen Gebrechen einen 
derart schweren Gesamtleidenszustand, daß 
Pflege und Wartung in besonders erhöhtem Aus­
maß erforderlich sind, so gebührt dem Blinden 
die Blindenzulage in der Höhe der Stufe V der 
Pflegezulage. " 

16. Im § 29 ist der Klammerausdruck ,,(§ 16 
Abs. 1)" durch den Klammerausdruck ,,(Ab­
schnitt I Z 11 der Anlage zu § 15)" zu ersetzen, 

17. § 31 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Bezugsber,echtigt sind nacheinander der 
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, 
die Stiefkinder, der Vater, die Mutter und die 
Geschwister sow~e Pflegepersonen, alle diese Per~ 
sonen jedoch nur, wenn sie mit dem Beschädig­
ten zum Zeitpunkt des Todes in häuslicher Ge­
meinschaft g-elebt haben. D~e Bezugsberechtigung 
ist auch dann gegeben, wenn der Beschädigte 
im Zeitpul1!kt des Todes auf Dauer in einem 
Alters- oder Pflegeheim untergebracht war und 
seit der Aufnahme in das Heim nicht mehr als 
sechs Monate verstrichen sind." 

18. Im § 35 ist die Zitierung "gemäß § 36 
Abs. 2 des Kriegsopferversorgungsgsetzes 1957" 
durch die Zitierung "gemäß § 36 Abs. 2 und 3 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes1957" zu er­
setzen. 

19. § 41 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Zur Waisenr-ente gebührt eine Zusatz­
rent-c. Di-e Zusatzrente ist in dem Ausmaß zu 
leiste~, als die Waisenrente nach Abs. 1 'jeweils 
den Rentenbetrag nicht erreicht, der Waisen mit 
einem Anspruch auf erhöhte Waisenrente gemäß 
§ 42 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 ge­
bührt." 

20. Der letzte Satz des -§ 44 Abs. i hat zu ent­
fallen. 

21. Dem§ 44 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die nach Abs. 2 bemessene Elternrente 
gebührt für jeden Elternteiil mindestens im Be­
trag von 50 S monatlich." 

22. § 4.6 b Abs. 2 hat zu lauten: 

. ,,(2) Die im § 29 und § 30 Abs. 2 angeführten 
Beträge sind mit Wirkung vom 1. Juli 1967 mit 
dem Anpassungsfaktor 1,081 und in der Folge 

mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
mit dem Anpassungsfaktor ~emäß Abs. 1 zu 
vervielfachen. " 

23. § 46 b Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Bestimmung-en der Abs. 2 und 3 
finden auf di,e im § 26 b Abs. 1, § 46 Abs. 1, 
§ 53 Abs. 2 und im Abschnitt VII Abs. 1 Z 1 
bis 3 der Anlage zu § 15 angeführten Beträge 
mit der Einschränkung Anwendung, daß die in 
den § 26 b Abs. 1 und § 46 Abs. 1 angeführten 
Beträge der mit Wirksamkeit vom. 1. Jänner 1973 
und die im § 53 Abs. 2 und im Abschnitt VII 
Abs. 1 Z 1 bis 3 der Anlage zu § 15 angeführten 
Beträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jän­
ner 1978 vorzunehmenden Anpassung zugrunde 
zu legen sind." 

24. § 52 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 

"Der iHauptvef1band hatd~e Ef1satzbeträ.ge iuf 
di'e einzelnen Gebietskrankenkassen untJer Be­
rücksichtigung des pachgewiesenen Aufwandes 
aufzuteilen. " 

25. Im § 53 Abs. 5 sind im ersten Satz vor 
dem Wort ,,Rente" die Worte "Pension oder" 
einzufügen. 

26. ,§ 53 Abs. 7 hat zu entfallen. 

27. Die zwei letzten Sätz.e des § 54 Abs. 1 
haben zu lauten: 

"ln .gLeicher Weise smd die ~osten der Beför­
derung notwendiger Hilfsmittel (§ 15) zu er­
setzen. Der Versorgungsberechtigte (Versorgungs­
werber) hat alle für ihn und für ,eine allfällige 
Begleitperson sowie für die Beförderung notwen­
diger Hilfsmittel in Betracht kommenden Tarif­
ermäßigungen in An~pruch zu nehmen." 

28. ,§ 55 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 

,,Die SchWlerstbeschädigtenzu1a~e (§26 a) fäHt 
mit dem Monat an, in dem die Voraussetzungen 
für die Zuerkennung erfüllt sind, die Erhöhung 
gemäß § 23 Abs. 5 mit dem Monat, der auf die 
Entlassung aus dem Präsenz dienst folgt." 

29.§ 56 Abs. 3 Z 4 hat zu lauten: 

" ..... die Neuibemessung einer vom Einkommen. 
ahhän1g.1gen Versorgungsleistung, die sich auf 
Grund von gesetzLichen Knderulllgen bei Pensio­
nen, Renten oder sonstigen Heiligen erg~bt, oder 
die auf Grund der alljährlichen P-ensions- und 
Rentenan'passuIlig od·er der Anpassung von Ein­
kommensbeträgen gemäß § 25 AJbs. 7 oder der 
Knderung .der Bewertungssätze gemäß § 25 Ahs. 8 
erfoI"derlich ist, ,wird mit dem Er.sten des Monats 
wirks:am, -in dem die Einkommensänderung em­
getreten 'ist;" 
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30. § 56 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Hat der Beschädigte seit mindestens zehn 
Jahr,en auf Grund eines rechtskräftigen Beschei­
des einen ununterbrochenen Anspruch auf Be­
schädigtenrente, so ist die Herabsetzung der für 
diile Höhe dieser Beschäd~g.tenrente maßgehenden 
Minderung der Erwerbsfähigkeit (§§ 21, 22) 
nicht mehr zulässig, wenn der Beschädigte das 
50. Lebensjahr bereits vollendet hat. Wird inner­
halb der zehn Jahre die Höhe der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit durch Bescheide geändert, 
kann jene Minderung der Erwerbsfähigkeit, die 
von allen innerhalb des voran geführten Zeit­
raumes erlassenen Bescheiden mitumfaßt ist, nicht 
m.ehr herabg,esetzt werden." 

31. Im § 60 Abs. 1 ist der Klammerausdruck 
,,(Abschnitt VII der Anlage zu §§ 15 und 16)" 
durch den Klammerausdruck ,,(Abschnitt VII der 
Anlage zu § 15)" zu ersetzen. 

3:2. Die überschrift zu § 69 und § 69 hahen 
zu lauten: 

"F ä 11 i g k e i tun Id A, u s z a h I u n <g 

§ 69. (1) Beschädigten- und Hinterbliebenen­
renten sind jeweils am Monatsersten im voraus 
fällig. . 

(2) Ist der Fälligkeitstag ein Samstag, Sonntag, 
Feiertag oder der Karffleitag, so ist am vorher­
gehenden Werktag ,auszuzahlen. Ist der Fällig­
keitstag der 1. Jänner, so ist an dem Werktag 
auszuzahlen, der dem 31. Dezember vorangeht.' 
KUl1!mengeld und Famil,i,en{Ta,g)gd'd sind 
wöchentlich im nachhinein auszuzahlen. 

(3) Eine spätere Auszahlung als zu den im 
Abs. 1 und 2 genannten Zeitpun'kten ist nur 
bei überweisung von Geldleistungen in das Aus­
land zulässig." 

33. § 71 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Geldleistungen nach d~esem Bundes­
gesetz sind bar im Wege der österreichisch,en 
Postsparkasse auszuzahlen. Auf Antrag des Ver­
sorgungsberechtigten können die Geldleistungen 
an Stelle der' Barzahlung auf ein Scheckkonto 
des Versorgungsber,echtigten bei der österreichi­
schen Postsparkasse oder auf ein Girokonto des 
Versorgungsberechtigten bei einer anderen in­
ländischen Kl1editunternehmung überwiesen wer­
den." 

34. Der letzte Satz des § 83 Abs. 2 hat zu 
lauten: 

"Werden vom Wehrpflichtigen auf Grund der 
Belehrung Versorgungs ansprüche geltend ge~ 
macht, so ist hierüber eine Niederschrift aufzu­
nehmen, wenn die festgestellte Gesundheitsschä­
digung zumindest mit Wahrscheinlichkeit auf die 

Ablei,stufilg des Präsenzdienstes ursäch'liCh zurück­
zuführen ist." 

35. § 86 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Auswahl der Sachverständigen aus 
dem Verzeichnis (Abs. 1) obliegt im V,erfahren 
vor dem Landesinvalidenamt dem Leiter des 
Amtes auf Vorschlag des leitlenden Arztes. Im 
Verfahren vor der Schiedskommission hat der 
Vorsitzende die Sachverständigen nach Anhörung 
des leitenden Arztes jenes Landesinvalidenamtes 
auszuwäh1en, das den angefochtenen Bescheid 
in erster Instanz erlassen hat, Andere als die 
im Verzeichnis genannten Sachverständigen dür­
fen nur dann beigezogen werden, wenn Gefahr 
im Verzug. ist oder wenn für ein Fach keine 
Sach verständigen bestellt sind." 

36. Im § 86 Abs. 4 ist das Wort "Vorstand" 
durch das Wort "Leiter" zu ersetzen. 

37. § 87 a hat zu lautlen: 

,,§ 87 a. Die Gemeinden, die Träger der So­
zialver.isicherung und die militärischen Dienst­
stellen sind verpflichtet, auf Ersuchen der Be­
hörden der Heeresversorgung im Ermittlungs­
verfahren zur Durchführung dieses Bundes­
g,esetzes mitzuwirken. Die Finanzämter sind den 
Behörden der Heeresversorgung zur Auskunfts­
erteilung hinsichtlich solch'er Verhältnisse ver­
pflichtet, die unmittelbar die Abgabenfestsetzung 
beeinflußt haben, sofern diese Daten nicht aus 
Abgabenbescheiden, d~e den Landesinvaliden­
ämtern zugänglich sind, entnommen werden kön­
nen. Die übermittlung medizinischer und psy­
chologischer Untersuchungsergebnisse durch die 
militärischen Dienststellen an die Behörden der 
Heeresversorgung ist nicht an die Zustimmung 
der Wehrpflichtigen gebunden." 

38. Nach ,§ 87 a ist als § 87 beinzufügen: 

,,§ 87 b. Werden Versorgungsleistungen oder 
Teile von Versorgungsleistungen an einen ande­
ren Empfänger als den Versorgungsberechtigten 
überwiesen, so dürfen mit der Verrechnung die­
ser Leistungen zusammenhängende Daten an die-
sen Empfänger übermittelt werden." ' 

39. § 93 letz~er Satz hat zu entfallen. 

40. Der erste Satz des§ 94 Abs. 3 hat zu 
lauten: 

"Erbringt der Bund dem Beschädigten (Hinter­
bl~ebenen) Leistungen nach dies'em Bundesgesetz, 
so kann er von den P,ersonen, die als seine Or­
gane in Vollziehung der Gesetze die Gesund­
heitsschädigung oder den Tod (§ 1) rechtswidrig 
und ·vorsätzlich oder grob fahrlässig -verursacht 
haben, den Rückersatz di,eser Leistungen in dem 
Umfang begJehren, als das schädigende Organ 
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nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rech­
tes schadenersatzpflichtig ·wäre; die Bestimmun­
gen des Amtshaftungsgesetzes, BGBL Nr. 20/ 
1949, über den Rückersatzanspruch sind sinnge-
mäß anzuwenden." -

41. Dem § 94 ist als Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Der Bund kann einen gemäß Abs. 1 auf 
ihn übergegang.enen Schadenersatzanspruch gegen 
einen Angehörigen des Bundesheeres nur geltend 
mach,en, wenn 

1. dies,er _ den Eintritt des schädigenden Ereig­
nisses vorsätzlich oder grob fahrlässig vlerur­
sacht hat oder 

2. das schädigende Ereignis durch ein Ver­
kehrsmittel verursacht wurde, für dessen 
Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift 
eine erhöhte Haftpflicht besteht." 

42. Die überschrift der Anlage zu §§ 15 und 16 
hat zu lauten: 

"Anlage zu § 15 HVG" 

43. Die Abschnitte I bis VI der Anlage zu 
§§ 15 und 16 haben zu lauten: 

,,1. Sachleistungen 

1. Künstliche Glieder mit Zubehör einschließ­
lich Prothesenschuhen und Prothesenhand­
schuhen; 

2. kosmetische Ersatzstücke, zum Beispiel­
künstliche Augen; 

3. Zahnersatz, Kiefel'ersatzstücke, Kieferschie­
nen; 

4. P,erücken oder teilweiser Haarersatz; 

5. Bein-Arm-Rumpfstützapparate, Bandagen, 
ModelLeinlagen, orthopädische Zurichtung 
an Normalschuhen; 

6. orthopädische Schuhe, sofern nicht deren 
Zweck durch orthopädische Zurichtung an 
Normalschuhen oder durch Modelleinlagen 
erl'eicht werden kann; 

7. Stumpfs trümpfe und Trikotschlauchbinden; 
8. Gummistrümpfe, elastische Binden; 

9. Krücken, Stützkrüc!{Jen, Krankenstöcke, 
Blindenstöcke, Blindentaststöcke oder son­
stige Gehhilfen; 

10. handbetriebene Krankenfahrzeug<; (Selbst~ 
fahrer, Krankenfahrstühle, Zimmerfahr­
stühle) mit erforderlichem Zubehör, sofern 
auf andere Weise eil1ie den Bedürfnissen des 
Beschädigten entsprechende Gehfähigkeit 
nicht erzielt werden kann und der Beschä­
digte in der Lage ist, das Krankenfah~zeug 
zu benutzen; 

11. Führhunde mit der erforderlichen Aus­
rüstung; 

12. Hörapparate ',einschließlich Zubehör und er­
forderlicher Betriebsmittel; 

13. Brillen, Lupen, Schutzbrillen für Blinde und 
Lichtem pfindliche; 

14. Blindenuhren und Blindenwecker für Blinde 
(§ 28 Abs. 2); 

15. Einhändergabeln, Gabelmesser, Handwasch­
bürsten mit Gummisaugern oder Anschraub­
vorrichtung,en, Stielbürsten, Zughaken und 
Gl'eifzangen; 

16. Winterhandschuhe (gefütterte Woll- oder 
Lederhandschuhe) für Beschädigte mit ver­
stümmelten oder gelähmten Händen, 
Blinde, Krücken- oder Stockträger und Be­
nützer von Krankenfahrstühlen oder Selbst­
fahr,ern; Arbeitshandschuhe für verstüm­
melte oder narbenempfindliche Hände; 

17. je vier Abzeichen für Verkehrsbehinderte 
(Schwerhörige, Blinde und Hirnverletzte); 

18. Regenmäntel für Blinde, Ohnhänder, Be­
nütZJer von Krankenfahrz.eugen, Halbseiten­
oder Querschnittsgelähmte, für Beschädigte, 
die wegen ihl'er Schädigung dauernd auf 
den Gebrauch von zwei Krücken, zwei 
Stützkrücken oder zwei Krankenstöcken an­
gewiesen sind; 

19. Regenmäntel aus Kunststoff für Einhänder; 

20. Schlüpfschuhe für Ohnhänder und diesen 
hinsichtlich der Hilflosigkeit gleichzuhal­
tende Beschädigte; 

21. Wasser- und Luftkissen, Scha~mgu;~iu~ 
lagen für Querschnittsgelähmte und dauernd 
Bettlägerige, bei Stuhl- und Harninkonti­
nenz auch feuchtigkeitsundurchlässige Be­
kleidungsstücke und Betteinla~en, Polster­
kissen für Gesäßverletzte; 

22. Tragevorrichtungen für Handgepäck bei 
Verlust oder Gebrauchsunfähigkeit einer 
Hand sowie bei Verwendung eines / Führ­
hundes; 

23. Zimmerklosett und Bettheber für Quer­
schnittsgelähmte oder dauernd Bettlägerige. 

II. Umfang der Ausstattung 

(1) Künstliche Glieder mit Zubehör einschließ­
lich Prothesenschuhen und Prothesenhandschu­
hen, kosmetische Ersatzstücke, Stützapparate und 
orthopädische Schuhe w:erden erstmalig in dop­
pelter, alle anderen Behelfe in einfacher Zahl 
beigestell t. 

(2) Den Trägern or~hopädisch.er Schuhe sind 
Schuhe für den nichtbeschädigten Fuß, den Ober­
oder ,Unterarm- oder Handamputierten oder 
HandvIerletzten Handschuhe für die nichtbeschä­
digte Hand beizusteHen. Prothesenschuhe wer­
den paarweise beigestellt. Einseitig Ober- oder 
Unterschenkel- oder Fußamputierte, die ein 
KUThstbein nicht tnagen können, sowie Beschädigte 
mit Stelzbeinen erhalten als Erstausstattung zwei 
Einzelschuhe für das nichtbeschädigte Bein. 
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III. Wiederherstellung und Erneuerung -
Gebrauchsdauer 

(1) Die Körperersatzstücke, die orthopädischen 
und anderen Hilfsmittel sind wiederherzustel­
len oder zu erneuern, w,enn sie schadhaft oder 
unbrauchbar geworden sind; die Erneuerung er­
folgt nur, wenn die Wiederherstellung unwirt­
schaftlich ist. 

(2) Die Wiederherstellung oder Erneuerung 
kann abgeLehnt werden, wenn die Beschädigung, 
Gebrauchsunfähigkeit oder der Verlust auf Miß­
brauch zurückzuführen ist. 

(3) B~i orthopädischen und Prothesenschuhen 
sind die Kosten der wegen der gewöhnlichen 
Abnützung notwendigen Besohlung nicht zu er­
s·etzen. 

(4) Als durchschnittliche Gebrauchsdauer gel­
ten für 

1. Ober- und Unterschenkelprothe-
sen 

a) aus Holz oder anderem star-
ren Werkstoff ........... . 

b) aus Leder ............... . 

2. Ober- und Unterarmprothesen . 

3. Prothesenschuhe ............ . 

4. Prothesenhandschuhe 

a) aus Wolle ............... . 
b) aus Leder ............... . 

5. Bruchbänder 

6. Colostomi.ebandagen ......... . 

7. Plattfußeinlagen ............. . 

8. onhopädische Schuhe ........ . 
wenn zwei P,aar SchuheaJbwech­
selnd getragen werden, zusam-
men .. '" .................. . 

9. Gummistrümpfe ............ . 

10. Krücken, Stützkrücken 

a) bei dauernder Benutzung .. . 
b) sonst ................... . 

11. Krankenstöcke .............. . 

12. handbetriebene Krankenfahr-
zeuge ...................... . 

13. Bereifung für Selbstfahrer .... . 

14. Wolldecke für Selbstfahrer ... . 

15. Hörapparate ............... . 

16. Gabe1messer ................ . 

17. Handwaschbürsten .......... . 

18. Winterhandschuhe 
a) gefütterte Wollhandschuhe .. 
b) aus Leder für Krückenträger 

6 Jahre 
4 Jahre 

5 Jahre 

P/2 Jahre 

3 Monate 
6 Monate 

2 Jahre 

1 Jahr 

11/2 Jahre 

11/2 Jahre, 

3 Jahre 

1 Jahr 

1 Jahr 
3 Jahre 

2 Jahre 

10Jahre 

1 Jahr 

3 Jahre 

5 Jahre 

1 Jahr 

1 Jahr 

6 Monate 

1 Jahr 

c) aus Leder für Beschädigte mit 
verstümmelten' oder gelähm­
ten Händen, Blinde, Stockträ­
ger und Inhaber von Kran­
kenfahrstühlen oder Selbst-
fahrern ................. . 

19. Abzeichen für Verkehrshehin-
dertJe ...................... . 

20. Regenmäntel 

a) aus Stoff ................ . 
b) aus Gummi ...... , ....... . 
c) aus Kunststoff .: ......... . 

21. Schlüpfschuhe ............... . 

22. Luftkissen .................. . 

2 Jahre 

1 Jahr 

4 Jahre 

3 Jahre 
2 Jahre 

11/2 Jahre 

2 Jahre 

IV. Kostenersatz an Stelle von Sachleistungen 

(1) Die Kosten für Änderungen an Gebrauchs­
g,egenständen sind zu ersetzen, sof.ern sie in einem 
angemessenen Verhältnis zum Wert dieser Ge­
genstände stehen. 

(2) Schwerbeschädigten ist für die Änderung 
der Bedienungseinrichtungen an eig,enen Motor­
fahrzeugen, für die . Beschaffung und den Einbau 
von Zusatzrieräten, für die Ausstattung von Mo­
torfahrZJeugen mit einer automatischen Kupp­
lung, einer automatischen Kraftübertragung oder 
einer ähnlichen Vorrichtung ein Kostenersatz bis 
zur Höhe von zwei Drittel der durchschnitt­
lichen Kosten eines Selbstfahl'lers zu gewähren, 
wenn die Änderung oder Beschaffung wegen der 
Dienstbeschädigungsfolgenerforderlich ist und 
von der Behörde vorgeschrieben wird. Sofern 
bei der Beschaffung eine! Motorfahrzeuges, für 
dessen fabrikmäßige Sonderausstattung mit einer 
automatischen Kupplung, einer automatischen 
Kraftübertragung oder einer ähnlichen Vorrich­
tung Mehrkosten in Form eines Aufschlages auf 
den Listenpreis erhoben werden, sind sie 
Schwerbeschädigten unter den gleichen Voraus­
setzungen bis zur Höhe von zwei Drittel der 
durchschnittlichen Kosten eines Selbstfahrers zu 
ersetzen. Erwirbt der Schwerbeschädigte ein Mo­
torfahrzeug, das in der serienmäßigen Ausstat­
tung nur mit einer automatischen Kupplung oder 
einer automatischen Kraftübertragung geliefert 
wird, ist an Stelle eines Kostenersatzes ein Zu­
schuß in halber, Höhe der durchschnittlichen 
Kosten ,eines Selbstfahrers zu gewähren. Die Ge­
währung eines neuerlichen Kostenersatzes (Zu­
schusses) ist im ,allgemeinen ,frühestens nach Ah­
lauf von fünf Jahren zulässig. 

V. Beihilfen zur Anschaffung von Motorfahr­
zeugen 

(1) An Stelle eines Selbstfahrers oder eines 
Krankenfahrstuhles einschließlich deren Wieder­
herstellung ist dem Beschädigten auf Antrag ,eine 
Beihilfe zur Beschaffung eillies mehrspurigen 
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Kraftfahrzeuges oder Invalidenkraftfahrzeuges 
zu gewähren, wenn er zur Führung eines solchen 
berechtigt ist. Die Beihilfe zur Beschaffung eines 
Kraftfahrzeuges ist in der zweifachen Höhe, zur 
Beschaffung eines Invalidenkraftfahrzeuges in der 
dr,eiiach'en Höhe der ,durchschnittlichen Kosten zu 
leisten, die dem Bund aus der Beistellung eines 
Selbstfahrers entstanden wären; die Beihilfe darf 
den tatsächlichen Betrag der Beschaffungskosten 
nicht überstei!;len. Reparaturen und' Betriebs­
kosten für die mittels der Beihilfe beschafften 
Kraftfahrzeuge beziehungsweise Invalidenkraft­
fahrzeuge werden nicht ersetzt. 

(2) Nach Bewilligung einer Beihilfe kann ein 
Anspruch auf eine neuerliche Beihilfe frühestens 
nach Ablauf von fünf Jahren ,entstehen. Vor­
aussetzung hiebei ist die Neubeschaffung eines 
Kraftfahrzeuges oder eines Invalidenkraftfahr­
zeuges und das Weiterbestehen des Anspruches 
auf ,einen Selbstfahrer oder· einen Krankenfahr­
stuhl. 

VI. Führhunde 

(1) Der Blinde muß nach fachmännischem Ur­
teil in der Lage sein, sich eines Führhundes mit 
Erfolg zu bedienen; er ist zur entsprechenden 
Pflege des Führhundes verpflichtet. Bei Miß­
brauch, grober Vernachlässigung oder Mißhand­
lung kann der Führhund entzogen werden. 

(2) Die Kosten für eine tierärztliche Behand­
lung einschließlich der Hei1mittel sind zu er­
setzen. Desgleichen sind die' Kosten für . die 
Untet;bringunlg und Pflege des iFÜ'hrohundes wäh­
rend der Pflege des Blinden (§ 28 Abs.' 2) in 
einer Krankenanstalt und während einer erwei­
terten Heilbehandlung (§ 6 Abs. 3) des Blinden 
zu ersetzen." 

44. Die Z 1 des Abschnittes VII Abs. 1 der 
Anlage zu §,§ 15 und 16 hat zu lauten: 

",1. Einseit~g Ober- oder Unterarm- oder 
Handamputierten, ,einseitig Ober- oder Unter­
schenkel- OIder Fuß amputierten, einseit,ig oder 

\ 

7 

beidseitig Fußstumpfamputierten mit Apparat­
ausrüstung, Trägern von Stützapparaten (aus­
genommen Leibhandagen), B,eschädJi,gten, die 
dauernd auf den Gebroauch von zwei Krücken 
oder zwei Stockstlützen arut;'ewiesen sind, Be­
nützern von Setbsdahrwag,en, Bes,chädigten mit 
absonderniden Hamerkrankungen oder Fistel­
eiterurugen ger,iruger Ausldehnung, kiefer- und 
gesichts'Verletzten Besch~d~g1Jen mit Speichelfluß, 
Stützmiederträgern mit einer Minderurug der 
Erwerbsfälhigkeit von mindestens 50 vH, 113 S;" 

ARTIKELII 

Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes er­
fOflduliche N eubemessurug der V,ersorgungslei­
stungen hat von Amts wegen zu erfolgen. 

ARTIKEL III 

(1) Art. I Z 11 tritt mit 1. Jänner 1981, alle 
übrigen Bestimmungen di,eses . Bundesgesetzes 
treten mit 1. Juli 1980 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieges Bundesgesetzes 
ist betraut: 

a) hinsichtlich des Art. I Z 34· der Bundes­
minister für soziale Verwaltung im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Lan­
desverteidigung ; 

b) hinsichtlich des Art. I Z 37 der Bundes­
minister für soziale Verwaltung im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und dem Bundesminister für 
Landesverteidigung ; 

c) hinsichtlich des Art. I Z 38 der Bundes­
minister für soziale Verwaltung im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen; 

d) hinsichtlich des Art. I Z 40 und 41 der 
Bundesministler für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminist,er 
für Justiz; 

e) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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8 298 der Beilag,en 

Erläuterungen 

Das Heel"esversollgungsgesetz (HVG) enthält 
eine Reihe von Vorsch6ften, die den Bestimmun­
gen ·des Kriegsopferversorgung.sgesetzes (KOVG) 
1957 nachgebildet sind. Änderungen auf dem Ge­
biet der Kriegsopferversorgung rbedingen daher 
inder Regel eine Anpassung der entsprechenden 
Bestimmungen des HVG. Mit dem gleichzeitig 
zur Begutachtung v-ersendeten Entwurf einer No­
velle zum KOVG 1957 sollen in erster Linie die 
noch offenen Punkte des von der Zentralorgani­
sation (ZO) der Kriegsopferverbände öster­
reichs vOligelegten FOl'\derungsprogramms aus 
dem Jahre 1964 erfül1t werden. Es handelt sich 
hiebei ·um Leistungsverbesserungenbei den Be­
schädigten- und Witwengrundr.enten, die ,in vier 
Etappen, jeweils am 1. Juli der Jahre 1980 bis 
1983, wirksam werden sollen. Diese Verbesse­
rungen werden den Versorgungsberechtigten nach 
dem HVG, d.ie Leistungen in Höhe der Renten­
sätze nach dem KOVG 1957 beuchen, zufolge der 
im HVG eingebauten Ver·weisungen auf das 
KOVG 1957 automacisch zugute kommen. Wei­
tere ß.egünstigungen wie zB die Erhöhung der 
Schwersübeschädigtenzulagen und die Lockerung 
der Anspruchsvoraussetzungen für den ß.ezug 
der Gebührnisse für das Stel'bevierteljahr sowie 
die Verbesserungen auf dem Gebiet der ortho­
pädischen Versorgung machen jedoch legist,ische 
Maßnahmen erforderlich. Dies g]1t auch für dlie 
teilweise Neufassung der Bestimmungen über die 
Heilfürsorge und die orthopädische Versorgung, 
die sich tei,Ls aus der engen Beziehung zum All­
gemeinen Sozialversicherul1;g~gesetz heraus, teils 
im Hinblick auf die Forschung und Entwicklung 
auf dem Gebiet der Orthopädie als notwendig 
erwiesen hat. 

Durch die El'gä~zung der Bestimmungen über 
die Beurteilung des Kausalzusammenhanges von 
Gesundheitsschädigungen sowie über den Aus­
schluß von der Versorgungsberechnigung sollen 
im wesentLichen die seit der mit 1. Jänner 1976 
erfolgten Einbeziehung von WegunfäHen bei 
einem Ausgang in die Versol'gung gewonnenen 
Erfahrungen berücksichtigt werden. Mit ·der Än­
derung der Regelung betreffend das Vel"bot von 
Rentenkürzungen nach ununtel'brochenem zehn­
jährigen Anspruch (§ 56 Abs. 5) soH der Prioru-

tät der Rehabilitation in der Heeresversorgung 
Rechnung getragen werden. Darüber hinaus sieht 
der gegenständliche Gesetzentwurf die Beseitigung 
von Härten beim Rückersatz von Versorgungs­
leistungendurch Organe des Bundes gemäß § 94 
vor. Weitel"e Änderungen (§ 25 Abs. 9, § 44 
Abs. 3, § 55 Abs. 1) ·dienen der Verwaltungsver­
einfachung. Gleichzeitig werden einige redaktio­
nelle Anpassungen durchg.eführt. 

Die Novelle son - abgesehen von der Z 11 -
mit 1. Juli 1980 ,in Kraft treten. Sie wird einen 
budgetären Mehraufwand von etwa 0,1 Mill. S 
bedingen. Ein zusätzli.cher Personallaufwand wird 
durch die vorliegende Novelle nicht eintreten. 

Im Begutachtungsverfahren wurde die Verbes­
serung der Heeresv.ersorgung .begrüßt. Eine Reihe 
von Anregungen hat im vorliegenden Entwurf 
Berücks,ichtigung gefunden. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
dieser RegeLungen gründet sich auf den Kompe­
tenztatbestand "militärische Angelegenheiten" des 
Art. 10 Abs. 1 Z 15 B-VG. 

Zu den einzdnen Bestimmungen wird folg,endes 
bemerkt: 

Zu Art. I Z 1 und 2 (§ 1 Abs. 1 und 2): 

Gemäß § 1 Abs. 1 HVG sind auch Gesundheits­
schädigungen als Diensnbeschädigungen anzuer­
kennen, die auf bestimmten, im Gesetz ange­
führten Weg·en er.litt'en wel"den. Wegen der 
V~elfallt der Verletzungsursa.chen erweist sich ge­
rade hier die Kausalitätsbeurteilung als besonders 
schwiel"ig. Die Pl10blemanik w~rd in den meisten 
Fällen dadurch verschärft, daß häufig vom Willen 
des Beschädigten beherrschbare Umstände wm 
UnfaHer.eignis beigetragen haben und s,ich des­
halb die Frage ergibt, ob bzw. durch welches 
Verhalten des Verletzten rune Unterbrechung des 
Kausalzusammenhanges bewirkt wir.d. Die tin die­
sem Zusammenhange vertretene Auffassung, daß 
bei grob fahiiläss,ig verursa.chten Schäden die Ver­
sorgungsberechügung grundsätzlich zu versagen 
ist, weil nicht mehr .die mlt der Zurücklegung 
des Weges verbundenen Gef.ahren .die wesentliche 
Unache für den Ein tmtt des Unfalles waren, 

298 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 29

www.parlament.gv.at



298 .der Beil,ag.en . 9 

wUI"de vom VerWaltungsgerichtshof (vgl. Erk. 
vom 9. Juni 1978, Z1. 2051/77) mit dem Hinrweis 
auf § 3 HVG, wonach nur vorsätzliches Handeln 
die Versorgung ausschließt, abgelehnt. Da sich 
der V,erw,altungsgerichtshof in dieser Frage mit 
der KausaLit:itstheorie der wesentlichen Bedingun­
gen nicht näher auseinandergesetzt hat, soll nun­
mehr versucht werden, die Voraussetzungen für 
das Vorliegen ·des ursächlichen Zusammenhanges 
näher zu bestimmen. Wegunfälle sollen in ,Hin­
kunft nur dann Anspruch auf 'Ver~orgung' be­
gründen, wenn die mit der Zurücklegung des 
Weges verbundenen GefahI"en ,die wesentliche Ur­
sache für den Eintritlt des Unfalles waren. 

Die übrigen Knderungen dienen lediglich der 
Richtigstellung von Zitierungen. 

Zu Art. I Z 3 (§ 3 Abs. 1): 

Die Frage nach der Auswirkung einer Alko­
h01isierung auf den Versorgungsschutz hat in den 
letzten Jahren in !Steigendem Maße an Bedeutung 
gewonnen. Wie in der Unfallversicherung wird 
auch in der Heeresversorgung die Ansprudls­
berechtigung trotz Alkoholisierung dann bejaht, 
wenn der Zusammenhang zwismen Alkoholgefiiuß 
und sch;idigendem Ereignis nur rein zufällig ist 
und der dem .Aitkohol innewohnende Gefahren­
bereich für den eingetretenen Schaden nicht er­
sichtlich gewesen sein konnte (vg1. OLG Wien 
vom 27. November 1968, 15 R 174/68). Da für 
diese Praxis ,eine ausdrückliche Norm im HVG 
fehlt, soll nunmehr im Gesetz verankert werden, 
daß I eine selbstverschuldete teilweise oder volle 
Bera'llschung den AUi>schluß von der Versorgung 
zur Folge hat, wenn dieser Zustand wesendi.che 
Ursache für den Bintrittdes Schadens war. Die­
selbe Sanktion ist auch für den in Letzter Zeit 
sich immer stärker ausbreitenden Suchtgiftmiß­
brauch vorgesehen. 

Zu Art. I Z 4 (§ 6 Abs. 2 und 3): 

Die Heilfürsorge nach dem HVG steht in 
'engem Zusammenhang mit der gesetzlichen Kran­
kenversicherung nach dem ASVG. Die Bestim­
mungen über die Heilfürsorge s]nd deshalb -
auch terminologisch - weitgehend auf die ver­
gleichbaren Regelungen in der Sozialversicherung 
abgestimmt. ' 

Unter den Begriff der "erweiteI1ten Heilbe­
handlung" des § 6 Abs. 3 HVG sind im wesent­
lich.en jene Leistungen zu subsumieren, die im 
§ 155 ASVG als "Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit" angeführt werden. § 155 ASVG war 
im Stammgesetzmit "Erweiterte Heilfürsorge; 
Kr:ankheiosverhütung" ÜibeI1schr,ieben. Der im 
Stammgesetz enohaltene Leistungstyp "Aufent­
halt in Heilstätten" entfiel in der Folge im Rah­
men des Ausbaues der Pflichtleistungen der Kran­
kenversimerung. Dafür wurde. durch die 
29. ASVG-Novelle der Leistlungstyp "Unterbrin-

gung :in Sonderhe~lanstalten, .die vorwiegend der 
Rehabilitation von Vers.icheftjen dienen" einge­
baut und durch die 31. ASVG-Novelle an dlie 
Terminolog~e des Krankenansti:l!ltengesetzes 
(KAG) angepaßt. Durch die 32. ASVG-Novelle 
erfoLgte eine Neuformulierung in "UnterbI1in­
gung in Krankrenanstalten, d1ie vorwiegend der 
Rehabilitation dienen", um zum Ausdruck zu 
bringen, daß medizinische Maßnahmen der Re­
habilita-tion nicht nur in Sonderkrankenanstal­
ten gewährt werden können, sondern auch lin 
anderen Einnichtungen, die unter den Begriff 
"Kr:ankenanstalten" des § 2 KAG fallen (vlgI. 
Ausschußbericht lJur 32. ASVG-Novelle). Auf 
Grund dies,er Entwicklung, die mit der 32. ASVG­
Novelle ,im großen und ganzen abgeschloss,en zu 
sein scheint, ist es erforderLich geworden, § 6 
Abs.3 HVG neu zu fassen. . 

Ferner wäre § 6 Abs. 3 HVGin Anlehnung 
an § 155 ASVG entsprechend der bisher geühten 
Praxis durch die Aufnahme des Leistungstyps 
"Untel1bringunlg in einem Genesungsheim" .zu er­
gänzen. Im Zug·e der Anp:tJssung der Hellfürsorge 
an die Regelungen Ider gesetzlichen Kranken­
v,ersicherung soUte angesichts ,der großen Kosten­
steigerungen im Bereich der AustaJlvspflege auch 
die Hauskrankenpflege in den Lei·stungskatalog 
des § 6 Abs. 2 HVG aufgenommen werden, zu­
mal nunmehr die erforderlichen Einrichtungen 
zur Ver.fügung stehen. 

Zu Art. I Z 5 und 43 (§ 7 Abs. 1 und Ab­
schnitt VI Abs. 2 der Anlage zu § 15): 

§ 7 Abs. 1 und der Absch11litt VI Abs. 2 (bis­
her Abschnitt V Abs. 3) .der AnLage zu §§ 15 
und 16 wären terminologisch an das Kranken­
anstaltengesetz bzw. das Allgemeine Sozialver­
sicherung,sges.etz anzupassen. 

Zu Art. I Z 6, 16, 23, 27, 31, 42 und 43 (§§ 16, 
29, 46 b Abs. 4, 54 Abs. 1 vorletzter und letzter 
Satz, 60 Abs. 1 und Überschrift sowie Abschnitte 
I und VI der Anlage zu § 15): 

Die Blestimmung ,des I§ 16 Abs. 2, wonach 
Kosten für selhstbeschaffte Führhunde nimt er­
setzt werden, .ist der Bestimmung des § 33 Abs. 2 
KOVG 1957 nachgebildet. § 33 Abs. 2 KOVG 
1957 war seinerzeit im Hinblick auf die vom V,~r­
band der Kl'Iiegshlinden österreichs geführte Aus­
bildungsstelle für Führhunde eingeführt worden. 
Mit Ende des Jahres 1977 hat der Verhand der 
Kriegsblinden j,edoch die Ausbildung und Liefe­
rung von Führhunden eingestellt. Da-s Motiv die­
ser Besuimmung entspnichtdaher nicht mehr 
den derzeitigen Gegebenheiten. Die Beistellung 
eines Führhundes zählt nach der neuen Rege­
lung zur Ausstattung mit "anderen Hilfsmitteln" 
(§ 32 Abis. 2 KOVG). Dementspr.echend sollen 
auch die gleidllautenden Vorschriften im Heeres­
v.ersorgungsgesetz geändert werden. Der Ent-

2 
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fall de.s § 16 HVG hedingt gleichzeitig auch eine Zu Art. I Z 14 (§ '26 a Abs. 4): 
Anpassung der -überschrift der Anlage soWlie der 

. §§ 29, 54 Abs. 1, 60 Abs. 1 und 46 b Abs. 4. 

Zu Art. I Z 7 und 8 (§ 18 Abs. 1 dritter Satz, 
§ 19 Abs. 1): 

Die Neufassung dieser Bestimmungen erfolgt 
lediglich zum Zweck der .A!l1,gleichung der Zitie­
rungen an die derzeicig,e Rechtsla.ge. 

Zu Art. I Z 9 (§ 19 Abs. 3 letzter Satz): 

Durch Art. I Z 2 ,des SOZJialversicherungs-.Knde­
l'ungsgesetzes 1977 (§ 51 ades Alllgemeinen 
Sozialversicherungsg,egetzes), BGBl. Nr. 648, wur­
de in der Pensionsversicherung für alle Pflichtver­
sicherten ein Zusatzbeitrag im Ausmaß von 
2 vH der allgemeinen Beitragsgrundlage einge­
führt. § 19 Abs. 3 wäl'e daher entspl'echend zu 
ergänzen. 

Zu Art. I Z 10 (§ 25 Abs. 1 zweiter Satz): 

Entspl'echend der Regelung im§ 11 Abs. 14 
des Opferfürsorg,egesetzes sollen ,in Hinkunft auch 
in der Heeresversol1gung Beschädigt,en- und Wit­
wengrundr,enten nach ,dem Kriegsopferversor­
gungs,ge.setz 1957 von der EiIllkommensanr,ech­
nlll'ng aus,~enommen wel1den. 

Zu Art. I Z 11 (§ 25 Abs. 2): 

Die Be.stiimmung des§ 25 Abs. 2 HVG ent­
spricht der Regelung des § 13 Ahs. 3 KOVG 
1957. Dhr kommt - abgesehen von den Elter.n­
r,enten und Witwmb,eihiIf.en - Ied~gEch bei der 
Bemessung der Mindestleistungen Bedeutung w. 
Um Abweichungen zwischen den heiden bisher 
inhahsgleichen Bestimmungen zu vel1meiden, 
sollen ,dile im KOVG 1957 vorgesehenen .Knde­
rungen des § 13 Abs. 3 auch in ,das HVG über­
nommen weI1den. 

Zu Art. I Z 12 (§ 25 Abs. 9): 
§ 25 Abs. 9 HVG j,st der VOl'schcift de.s § 13 

Abs. 10 KOVG 1957 n:achgebildet. Dem Novel­
li.el'ungsvorschlag im KOVG 1957 entsprechend 
soll ,deshalb auch d~e Bestimmung des § 25 
Abs. 9 HVG neu gefaßt wel'den. 

Zu Art. I Z 13 (§ 25 Ahs. 10): 

Diese V011Schrift wUI'de dem § 13 Abs. 2 des 
KriegsopferViersorgungsgesetzes 1957 nachgebildet. 
Ihre Aufnahme in das Heeresversorgungsge.setz 
erfolgt vornehmlich aus rechtlssystematischen 
Gründen. Dur.ch die Aufnahme dieser Anrech­
nungsbestimmung wird gegenüber der derzeitigen 
Rechtslage keine Verschlechterung eintreten, weil 
§ 13 Abs. 2 KOVG bereits bisher, allerdings nur 
mittelbar zufolgeder Verweisungen auf die ent­
sprechenden Bestimmungen des Kriegsopferver­
sorgungsgesetzes, bei der Bemessung der Min­
destleistungen nach ,dem Heeresversorgungsg,e­
setz (Vlg.I. § 23 .A!bs. 5, § 26 Abs. 1, § 33 Albs. 2 
und § 45) Anwendung 'gefunden hat. 

Die Schwerstbeschädigtenzu1agen nach dem 
HVG sind ihrer Art und dem Umfang nach mit 
den Leistungen nach ,dem KOVG 1957 ident. Di,e 
in der Kl'j,eg1sopferv,ersorglllng vOI1gesehene 
Erhöhung der Prozentsätze soll daher im gleichen 
Ausmaß auch den Besmädigten ,in der Heeres­
versorgung zugute kommen. 

Zu Art. I Z 15 (§ 28 Ahs. 5 erster Satz): 

Die im Entwud der KOVG-Novdle vorge­
sehene Lockerung dier Ansprumsvoraussetzungen 
für den Bezug der Blindenzulage entsprechend 
der Stufe V soll auch in das HVG übernommen 
werden. 

Zu Art. I Z 17 (§ 31 Abs. 2): 

Die Vorschrift über die Gebührnisse für das 
Sterbevierteljahr entspricht der gIeichlaucenden 
Bestimmung des § 48 KOVG 1957. Wue in der 
Kriegsopferversor,gung' sollen künftighin aum 
im HVG die Ansprüche auf Zahlung die.ser Ge­
bührnisse gewahrt bIeiben, wenn seit der Auf­
nahme des Beschädigten <in ein Pflege- oder Al­
tersheim noch ,nicht 'Sechs Monate vel1Strichen 
sind. 

Zu Art. I Z 18 (§ 35): 

Die .Knderung der Zitierung ergibt sich aus 
der in der KOVG-Novel1e vorgesehenen Auf­
nahme einer Bestimmung betreffend ,eine Min­
de.stwitrwenbeihilfe. 

Zu A~t. I Z 19 (§41 Abs; 2): 

Die Zusatzrente zur Waisenr,ente wird gemäß 
§ 41 Abs. 2 lin der gel~tenden Fassung durch 
Gegenübersoellung ,des Einkommens der Waisen 
(einschließti.ch der Waisenrente) zu den in Z 1 
und ·2 J,estgesetzten Einkommensgrenzen errech­
net. Diese Bestimmung 8,011 nunmehr wie bei 
den üb6gen Mindestleistungen durch eine Ver­
weisung auf das KOVG 1957 ersetzt werden. Zu­
satzrente wird wie bisher dann zu leisten sein, 
wenn die WaisenrenteIllach dem HVG jenen 
Betrag nicht· erl'eicht, der Kriegswaisen mit einem 
Anspruch auf erhöhte Waisenrente gebührt. 

Zu Art. I Z 20 (§ 44 Abs.l letzter Satz): 

Die Aufhebung dient lediglich einer redaktio­
nellen Berimtigung im Zusammenhang mit der 
Novelle BGBl. Nr. 612/1977. 

Zu Art. I Z 21 (§ 44 Abs. 3): 

Da ,es sidl bei der Bkernrente um .eine vom 
Einkommen abhäng~ge Versor:gungsleistung han­
delt, kann die jeweilig>e Höhe der Versorgungs­
gebühren zwischen der Höchstleistung (das sind 
200/0 der Bemessungsgrundlage) und einem 
Schilling schwanken. Um rue Auszahlung von 
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geringfügigen RentenJbeträgen zu vermeiden, soll 
nunmehr in das Heeresversorgungsgesetz eine 
MiIlldestelternr·ente im Ausmaß von 50 S monat­
lich eingeführt weI"'den. Eine analoge Bestimmung 
ist bereits seit!: J~nner 1976 im Kriegsopfer­
versorgungsgesetz 1957 entha~ten (§ 46 Abs. 5). 

Zu Art. I Z 22, 32 und 39 (§ 46 b Abs. 2, § 69 
und § 93 letzter Satz): 

Im HinbLick .auf cl.ie vorgesehene Neufassung 
der Vor:schrift des § 66 KOVG 1957 (vgl. Er­
läuterungen zu Art. I Z 29 und 41 der KOVG­
Novelle) soll a.uch die entsprechende B,estimmung 
im HVG angeglichen werden. Die Änderung des 
§ 69 macht auch eine Anpassung der Bescimmun­
gen des § 46 b }\bs. 2 und des § 93 erforderlich. 

Zu Art. I Z 24 und 26 (§ 52 Abs. 1 letzter Satz 
und §53 Abs. 7): 

Durch ,d3!s Bundes&esetz vom 17. November 
1977, BGBl. Nr. 612, wurde der Ersatz des Auf­
wandes für die Krankenversicherung der Hinter­
bliebenen neu geregelt. Während bis da,hin den 
Geb:ietskrankenkassen für jeden Versicherten ein 
g.esetzlich festgelegter Beitrag zu entrichten war, 
hat der Bund seither den Gebietskrank'enkas,sen 
die ta.tsächLich ,anfallenden Kosten zu ersetze~. 
Hiedurch ist die Regelung des § 53 Abs. 7, 
die im wesentlichen auf dieseinerzeitii.ge Rechts­
lage abgestellt ist, weitgehend gegenstandslos ge­
worden. Dies gilt auch für die im § 52 Abs. 1 
enthaltene Bestimmung, daß der Hauptverband 
die einlangenden Ersa.tzbeträge auf diie einzelnen 
Gebietsknnkenkassen nach einem Schlüssel auf­
zuteilen hat, der vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung auf Antrag des Hauptverbandes fest­
gesetzt wird. Die Vorschriften des § 53 A:b5. 7 
soWlie die Bestimmungen bezüglich der Fest­
setzung eines Aufteilungsschlüssels im § 52 Abs. 1 
waren daher aufzuheben. 

Zu Art. I Z 25 (§ 53 Abs. 5 erster Satz): 

Anspruch auf die erhöhte Leistung erst mit dem 
Aussch.eiden aus dem Wehr:dienst entstehen kann. 

Zu Art. I Z 29 (§ 56 Abs. 3 Z 4): 

§ 56 Abs. 3 Z 4 entspricht inhaltlich der Be­
stimmung des § 52 Abs. 3 Z 4 KOVG 1957. Ent­
sprechend der ti.n der KOVG-Novelle vor,ge­
sehenen Änderung soll lauch die Vorschrift des 
HVG dahingehend errgänzt w,erden, daß in Hin­
kunft gesetzJLiche BezugsäIliderungen ber·eits mit 
dem Ersten des Monats wirksam werden, in dem 
die Änderung einget1"eten ist. ' 

Zu Art. I Z 30 (§ 56 Abs. 5): 

Die VOl1schrif,t des§ 56 Abs. 5 HVG in der 
geltenden Fassung ist wörtLich der Bestimmung 
des § 52 Ak 4 KOVG nachgebildet. Die Auf­
nahme dieser Bestimmung in das KOVG wurde 
seinerzeit damit begründet, daß durch den lang­
jährigen Bestand der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit das beruHiche Fortkommen der Be­
schädigten beeinträchtigt wird und auch bei 
einer Besserung des Leidenszustandes die im Er­
werbsleben eingetr,etene Benachtelilißung vor 
allem' im Hinblick auf das inzwischen erreichte 
'höhere Alter der Beschädigten fortwirkt. Diesen 
Erwägungen kommt allerdings in der Heeres­
versorgung nicht das ,gleiche Gewicht zu w~e an 
der Kriegsopferversor.gung, weil es sich bei den 
Versorgungsberechtigten nach dem HVG vorwie­
gend um junge Personen handelt. Durch beruf-. 
liche Rlehahi:lFtaüonsmaß,nahmen ka.n.n in der ~egd 
.erreicht werden, ·daß diie Beschäd~gten trotz ihrer 
Behinderung :in die Lage versetzt werden, den 
ihnen. angemessenen Platz im beruflichen und 
wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft 
da.u{!lrnd einzunehmen. Diesem Umstand s'Oll nun­
mehr ,dadurch Rechnung getrag>en wer:den, daß die 
WaJhrungsbestimmUlilig erst dann Wlirksam Wlerden 
soU, wenn dem Beschädigten nicht mehr zuge­
mutet werden kann, die dienstbeschädigung'sbe-. 
dingten Nachteile in seinem Erwerbsleben durch 
Maßnahmen der Rehabilitation auszugleichen. 

nie ÄIlIderungdient ledliglich der Anpassung 
an d~e Terminolog,ie der gesetzlichen Sozialver­
sicherung. 

Zu Art. I Z 28 (§ 55 Abs. 1 zweiter Satz): 

Die Erhöhung der Beschädigtenrente gemäß 
§ 23 Abs. 5 HVG dient cim wesentlichen der 
Sicherung der Lebeilishaltung. Obwohl diese für 
die Dauer der Ableistung' des Präsenzdienstes 
z~folg·e der Bestimmungen des Heereg,gebühren­
gesetzes ~n ausreichendem Maße gewährleistet ist, 
und daher grundlsätzlicheline Leistungserhöhung 
während dieger Zeit nicht in Frage kommt, sind 
die Landesinvalidenämter auf Grund der bis­
herigen Gesetzesla,ge dennoch verpflichtet, in 
jedem Fall die Anspruchsberechtigung zu prüfen. 
Aus Gründen der Verwakungsvereinfachung soll 
numehr gesetzlich verankert werden, daß der 

In ,diesem ZUSIammenhang ist aber zu berück­
sichtigen, daß die ,dem Beschädigten gebührende 
Teilrente auf die Vollrente erhöht werden kann, 

, solange dieser infolg,e der DienstbeschädJigung un­
verschuldet ,erwerbslos ist (§ 23 Abs. 4 HVG). 

Zu Art. I Z 33 (§ 71 Abs. 1): 

Durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 458/1969 
wurde die Bezeichnung ,,:östl!rreichisches Post­
sparkassenamt" ,durch die Bezeichnung "Oster­
reichische Postsparkasse" ersetzt. Dieser Ände­
rung soll durch die Neufassungdes § 71 Abs. 1 
Rechnung getra.gen werden. 

Zu Art. I Z 34 (§ 83 Abs. 2 letzter Satz): 

Anläßlich der 13. Novelle zum Heeresversor­
gungsgesetz wurde § 83 Abs. 2 in der Absicht 
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geändert, die Anzahl der bei der Entlassungs­
un ter'suchurigaufzunehmenden Niederschl'11ften 
über Gesrundheitsstönung,en 2m reduzieren und da­
du,rch e.in·e Vierwalt.ungsv,ereinfachurug zuerz,ieIen. 
Inz.wisch,en ,hat jedoch di:e Pra~is gelZeigt, daß mch 
wie vor sowohl geringfügige Schädigungen als 
auch Gesundheitsstörungen aufgenommen wer­
den, die nicht ursächlich auf den Wehrdienst 
zurückzuführen sind. Einer Anregung des Bun­
desmin1steriums für Landesverteidligwng folgend 
soU deshalb in Hinkuruft die Aufl1!ahme einer 
Niederschrift von den gleichen Voral1ssetzungen 
abhängig gemacht werden, wie sie für die Er~ 
stattung der Anzeige im § 5 Abs. 4 festgelegt 
sind. 

Zu Art. I Z 35 (§ 86 Abs. 2): 

Nach der geltenden Rechtslage besitzt 'der 
leitende Arzt im Verfahren vor der Schiedskom­
m~ssion bezüglich der Auswahl der Sachv,erstän­
digen kein Mitwlirkungsrecht. Es soll deshalb ge­
setzli.ch verankert werden, daß der Leitende Arzt 
im Verfahren vor der Schiiedskommission bei der 
Auswahl' der Sachv,erständigen zu hören ist, weil 
auf .diese Weise .im Interesse einer raschen Be­
weisaufnahme bei dem großen Mangel an ärzt­
lichen Sachverständigen für eine bestmögliche 
Auslastung deJ:1selben ,gesorgt werden kann. Hier­
aus ergibt sich lediglich eine Hilfe für die 
Schiedskommission zur ökonomischen Durchfüh­
rung des Beweisverfahrens; eine B,indung an die 

'Außerung des leitenden Arztes tritt nicht ein, 

Zu Art. I Z 36 (§ 86 Abs. 4): 

Die frllhere Bezeichnung "Amtsvorsvand" wäre 
im Hinlbl,ick ·aUlf die nunmehr im § 5 der Ge­
sdüiftsordnung der Landesinvalidenämter ent­
haltene B,egriffsbestimmung "Amtsleiter" ent­
spr,echend anzupassen. 

Zu Art. I Z 37 (§ 87 a): . 

Seit der Wehrgesetz-Novelle 1977, BGBl. 
Nr. 385, ist die Weiinengabe von E<rgebnis~en m.e­
dizinischer und psychologischer Untersuchung,en, 
denen Wehrpflichtige, vor oder während des Prä­
senzdäens,nes durch militä11ische Dienststellen oder 
auf deren Veranlassung unterzogen werden, an 
Einl1ichtungen oder Perrsonen außerhalb des Bun­
desheeres von der Zustimmung des Untersuchten 
abhängilg, sofern ,gesetz1ich n.ichtls al1!deres be­
stimmt]st. Durch die Ergänzung des § 87 a soll 
l1!unmehr k1al'1gesnelltwel'den, daß die Weiter­
gabe ärztlicher Befunde und Gutachten die für 
die Beurteilung der' VersorgungsM1!Sprüche von 
Präsenzdienern ,im Verfahren nach dem Heeres­
versorgung&gesetz benötigt werden, keiner Zu­
stimmung der Wehrpfli.chtigen -bedarf. 

Zu Art. I Z 38 (§ 87 b): 

Die Anweisung der Versorgl1ngsgebühren nach 
dem HVG w,ird wie in der Kriegsopferversor-

gung durch die beim Bundesrechenamt einge­
richtete EDVA d\Jrchgeführt. Auch hier stellt 
die EDVA im Zusammenhang mit der Absült­
tung von Darlehen und der überweisung VOn 
Mingliiedsbeiträg,en an die Landesverbände des 
Kriegsopferv,e,rbandes ListJen mit Verrechnungs­
datJen zur Verfügung. Um in Hinkunft den Be­
stimmungen des Datenschutzgesetzes hiinsicht~li.ch 
der übermittlung von Daten 2lU entsprechen, 
soll deshalb die im Entwurf der KOVG-Novelle 
vOl'gesehene Sonderregelul1ig auch ,jns HVG über­
nommen werden. Die in der Krieg.sopferver­
sorgung auf Grund der Stellungnahme des Bun­
desministeriums für Justiz angestellten überle­
gungen zU!m Begriff .des ,,Empfängers" gelten in 
gleicher Wruse für den Bereich der Heeresver­
sorgung. Auf die Erläuterungen zu Art. I Z 39 
der KOVG-Novdte wird verWliesen. 

Zu Art. I Z 40 (§ 94 Abs. 3 erster Satz): 

Hat ein Organ in Vollziehung der Gesetze die 
Gesundheitsschädigung oder den Tod eines Prä­
senzdieners oder einer P,erson im Sinne des § 1 
Abs. 2 rechtswidrig und vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht, so ist dem Bund g,emäß 
§ 94 Abs. 3 analog der Regelung im Amtshaf­
tungSlgesetz~AHG) ein Rückgriff in Höhe der 
nach dem HVG zu eJ:1bringenden Versorgungs­
leistungen gegenüber dem schuldtragenden Organ 
eingeräumt. Während das Organ nach dem AHG 
jedoch nur im Umfang des bür,gerlich-rechtli­
chen Schadenersatzes zur Schadensgutmachung 
herangezogen werden darf,kann der Rückersatz­
anspruch gemäß § 94 Abs. 3 darüber hinausge­
hen, weil die Versorgungsleistungten nach dem 
HVG, zB insoweit ihnen Sozialhilfecharakter zu­
kommt, mitunter höher sind als di,e vergleich­
baren bürgerlich-rechtlichen, Schadenersatzan­
sprüche. Da aber eine unterschiedliche Behand­
lung sachlich nicht gerechtfertigt scheint, zumal 
es sich beim schädigenden Organ häufig wie ,beim 
Geschädigten gleichfalls um einen Präsenzdiener 
handelt, wäre § 94 Abs. 3 dahingehend zu ergän­
zen, daß das schädigende Organ dem Bund die 
Aufwendungen nach dem HVG höchstens in 
jenem Ausmaß erstatten 'muß, als es nach bür­
gerlichem Recht hiezu verpflichtet wäre. 

Zu Art. I Z 41 (§ 94 Abs. 4): 

Diese Bestimmung wurde dem § 332 Abs. 5 
ASVG nachgebildet. Angehörige des Bundes­
heeres, die - ohne in Vollziehung der Gesetze 
zu handeln - leicht fahrlässig eine Gesundheits­
schädigungoder den Tod eines Präsenzdiene~s 
verursacht haben, sollen danach in Hinkunft vom 
Bund nicht mehr zum Rückersatz herangezogen 
werden. Die Aufnahme dieser Vorschrift scheint 
deshalb geboten, weil sich auf Grund der bis­
herigen Erfahrungen gezeigt hat, daß gerade die 
Hereinbringung derartiger Schadenersatzan­
sprüche zu Härten führt. Wie in der Sozialver-
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sicherung soll jedoch die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit dann aufrecht bleiben, wenn die 
Verletzung etwa bei einem Wegunfall durch ein 
V·erkehrsmitte1 verursacht wird, für dessen Be­
trieb eine besondere Haftpflicht besteht (Kraft­
fahrzeuge leinschließlich der Motorfahrräder)~ 

Zu Art. I Z 43 und 44 (Anlage zu § 15): 

Die Bestimmungen der Anlage zu §§ 15 und 
16 HVG entsprechen inhaltlich den Bestimmun-

gen der Anlage zu §§ 32 und 33 des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes 1957. Für die N eufas­
sung bzw. Ergänzung der Abschnitte I bis VII 
der Anlage zu §§ 15 und 16 HVG gdten daher 
die gleichen Motive, wie sie zur überarbeitung 
der Anla.ge zu§§ 32 und 33 des Kriegsopferver­
sorgungsgesetzes geführt haben. Um Wieder­
holungen zu vermeiden, wird auf. die diesbezüg­
lichen Ausführungen in den Erläuterungen zur 
KOVG-Novelle (vgl. Art. I Z 43 und 44) ver­
WIesen. 

Textgegenüberstellung 

AbzuänH.ternd·e.r Text: 

§ 1 Abs. 1: 

{1) Eine GesundheitsschädiJgung, die ein Sül­
dat imfolge des ordent'lichen oder auß·erordent­
lichen Präsenzdienstes (§§ 28 und 52 des W'ehr­
gesetzes, BGBL Nr. 181/1955), ·einschEeßlich 
einer aHfä11igJell beruHichen Bildun,g im fr·eiwil­
li,g verlängernen GrundiwehrdlienlSt nach § 28 h 
des Wehrlgesetzes, ·erl~tten ha.t, wir·d nach Maß­
gabe dieses Bundesgesenz.es als Di,ensnheschädi­
gungentschäJdi·gt (§ 2). Das gleiche gilt für eine 
Gesundheitsschäidligung, die ·ein Wehrpflichtiger 
(§ 15 des Wehrgesetzes) oder eine Person im 
Sinne .des § 14 Albs. 2 des W!ehrgesetz'es in der 
Fassung des Bundesg·eseozes BGB1. Nr. 221/1962 

a) bei der Meldung (§ 14 Albs. 2 ,des Wehr­
gesetzes) oder SteIlu'il,g (§ 23 des Wehr­
.gesetzes ), 

b) bei der Teilnahme an Inspektionen und 
llilStruktionen (§ 33 a des Wehrgesetzes 
in der Fassung d.es Bundesg·es'etz,es BGBL 
Nr. 89/1974), 

c) bei der VIerwahrung von ;Bekleidungs- urud 
Ausr>üstungs,gegenständen (§ 33 des W.ehr­
gesetzes), 

d) lauf dem Wege :zum Antritt des Präsenz­
dienstes 'Oder auf dem Heimweg nach dem 
Ausscheiden auS lc1em Präsenzdienst, 

e) auf dem Wege 7!ur oder von der Mefdung 
oder Stellung, 

f) auf 'dem Weg.e Zur Tdlnahime an Inspek­
tionen oder Instruktionen 'Oder aulf dem 
Heimweg, 

g) im Falle der übergabe von Bekleidungs­
ul1Jd Ausrüstungsgegenständen auf' d·em 
Wege zur' militärisch·en Dienststelle oder 
auf dem Heimweg, . 

h) 1m FalLe einer DienstfreistelLung auf dem 
W':ege vom Ort d:er miLitärischen D~enst­
l.ei.stung zum Ort des bew~Hi.gten Aufent­
'haltes oder auf .dem Rückweg, 

Neu e r Tex t: 

§ 1 Abs.1: 

(1) Bine. Gesundheitsschädi.gung, die ein Soldat 
infolge des ordentlichen oder außerol'dentlichen 
Präsenzdienste.s (§§ 2~ und 35 des Wehrgesetzes 
1978, BGBL Nr. 150), einschiLießlicheiner allfäl­
ligen beruflichen Bildung im freiwillig verlänger­
ten Grundwehrdienst nach § 33 des Wehrgesetzes 
1978, erlitten hat, wird nach Maßgabe dieses Bun­
desgesetzes als Dienstbeschädigung entschädigt 
(§ 2). Das gleiche g,ilt für eine Gesundheitsschä­
digung, die ·ein Wehrpflichtiger (§ 16 des Wehr­
gesetzes 1978) 

a) bei der Meldung (§ 15 Abs. 2 des Wehrge­
setzes 1978) oder Stellung (§ 24 des Wehr­
gesetzes 1978), 

b) bei der Teilnahme an Inspektionen und 
Instruknionen (§ 33 a :des Wehrgesetzes, 
BGBL Nr. 181/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 89/1974), 

c) bei der Verwahrung von Beklei,dungs- und 
Ausrüstungsgegenständen (§ 42 des Wehr­
gesetzes 1978), 

d) auf dem Wege zum Antritt des Präsenz­
dienste;s oder auf odem Heimweg nach dem 
Ausscheiden aus dem Präs.enzdlienst, 

e) auf dem Wege zur oder von der Meldung 
oder Stellung, 

f) auf dem Wege zur Teilnahme .an Irupek­
otionen ,oder Instruktionen oder auf dem 
Heimweg, 

g) im Falle, der übergabe von Hekleidungs­
und Ausrustungsgegenständen lauf dem 
Wege zur militänis.chen . DienstSDelle oder 
lauf dem Heimweg, 

h) ~m Falle einer Dienstfreistehlung auf dem 
Wege vom Om der militärischen Dienst­
leistung zum Ort .des bewilligten Aufent­
haltes oder auf dem Rückweg, 
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Abzuändernd'er Text: Neuer Text: 

i) :bei .einem ,Ausgang auf dem Hin- oder 
Rückweg zwischen der Wohnung und dem 
Ort Ider ImilitlLrtsmen Dienstleistung oder 

j) im Fal'le ,einer be"ruflichen Bildung nach 
§ 28 h des Wehr~esetzes auf dem Hin­
ader Rückweg zwischen .dem Ausb:ildungs­
ort und dem Ort der miLitärischen Di,enst­
leistung oder der Wohnung oder ,des ibe­
'wil1~gten Auf,enthatltes 

edi!tten hat. Hat das schädigende Ereignis den 
Tod v'erursacht, so ~nd die Hinterbliebenen 
Vlersorgungsberechtigt. Die Angehörig,en der Ver­
mißten stehen den Hin~erlbliebenen gleich. 

§ 1 Abs.2: 

(2) Eine Gesundhertsschäd1gun,g, d~eeiIlJe P,er­
son ,ohne Zusammenhang mit einer Funktion 
im Sinne des § 1 Albs. 3 des Wehngesetzes durch 
einen von 1Ihr nicht verschU/1denen Unfaill er­
litten hat, wird ·wieeine DienstJbeschäcligung 
entschäidj,gt, Wien<n ,dieser Undatl 

a) diurch ,ein Krafthhrzeug des Bundes, das 
im Bereich Ides Bundesheeresodier der 
HeeDesverwaltung v,erwend.et wiDdund 
,durch Bewaffnung, PanlZerung OIder son­
stige VONichtlUJngen für den unmitte~ba­
Den Kampfeilnsatz 'besonders gebaut und 
ausg;erüsnet ,ist, oder 

b) durch ein sonstig,es Pahrzeu,g des' Bundes, 
Idas im Bel1eich des' Bundesheeres oder der 
HieeresVierwalturug 'V·erwendet wird, sofern 
,es sich im Einsatz ~ernäß § 2 Abs. 1 des 
Wehflgesetzes oder .auf ,einer Einsatmübungs­
~aihrt benndiet, 

verursacht worden ist. Bbenso wird .ein·e Gesund­
heitsschä.d~gung, die eine Person ohne Zusam­
menlharug mit ·einJer FunktiJon im Sinne des § 1 
Abs. 3 des W,ehrgeSietZies durch eül:e vonrhr 
nicht verschuldete Verwicklung in militärische 
Handlungen des Bundesheer,es odier durch eine 
von ihr nicht v,erschu'tdete Einwirkung von WaJ­
fen und ,sonsnigen Kartnpfmitteln als Folge mi:li­
tärischer Maßnahmen des Bundesheeres erlitten 
hat, wi,e eine Dienstbeschä,d~gungentschäJd.igt. 

§3 Abs. 1: 

(1) Hat der iBeschärugne die GesulJidlheinsschä­
di:gUtllJg vorsätzlich heribeigeführt oder .durch eine 
gerichtEch stra~bare, mit Vorsatz began'gene und 
mit mehr als ,ei,njähriger Freiheitsstrafe hetdrohte 
Handlung veranlaßt, derentwegen er mit rechts­
kräftigem Strafurteil schuldig erkannt w~r&en 

i) bei einem Ausgang auf dem Hin- oder 
Rückweg zwischen der Wohnung und dem 
Ort der militär,ischen Dienstleistung o.der 

j) im Falle ,einer beruflichen Bildung nach 
§ 33 des Wehrgesetzes 1978 auf dem Hin­
oder Rückweg zwischen dem lAusbildungs­
ort und dem Ort .der mi1itärischen Dienst­
.leistung oder der Wohnung oder des bewitl­
Egten Aufenthaltes 

erlitten hat. Eine Gesundheitsschädlgung, die auf 
einem Weg gemäß lit. d bis j erlitten wird, ist 
jedoch nur dann als Diensnbeschädigung zu ent­
schädigen, wenn die mit der Zurücklegung des 
Weges verbundenen Gefahren die wesentliche 
Ursache für den Eintritt des Unfalles waren. Hat 
das schädigende Ereignis den Tod verursacht, so 
sind die Hinterbliebenen versorgungsberechtigt. 
Die 'Angehörigen der Vermißten stehen den 
Hinterbliebenen gLeich. 

§ 1 Abs. 2: 

(.2) iEin'e Gesundheitsschädigung, die eine 
Person ohne Zusammenhang mit einer Funktion 
im Sinne des § 1 Abs. 3 des Wehrgesetzes . 1978 
durch einen von ihr nicht verschuldeten Unfall 
erlitten hat, wird wie eine Dienstbeschädigung 
entschädigt, wenn dieser Unfall 

a) durch ein Kraftfahrzeug des Bundes, das 
im Bereich des Bundesheeres oder der 
Heeresverwa1tung verwendet wird und 
durch Bewaffnung, Panzerung oder sonstige 
Vorri.chtungeri für den unmittelbaren 
Kampfeinsatz besonders gebaut und ausge­
rüstet ,ist, oder 

b) durch ein sonstiges Fahrzeug des Bundes, 
das im Bereich des Bundesheeres oder der 
Heeresverwaltung verwendet wird, sofern 
es sich tim Einsatz gemäß I§ 2 Abs. 1 des 
Wehrgesetzes 1978 oder auf einer Einsatz­
übungsfahrt befindet, 

verursacht worden ist. Ebenso wird eine Gesund­
heitsschädigung, die eine Person ohne Zusammen­
hang mit einer Funktiori im Sinne des § 1 Abs. 3 
des Wehrgesetzes 1978' durch eine von !ihr nicht 
verschuldete Verwicklung in militänische Hand­
lungen des Bundesheeres oder dur.ch eine von ihr 
nicht verschl1.ddete Einwirkung von Waffen und 
sonstigen KampfmitteLn als Folge militärischer 
Maßnahmen des Bundesheereserltitten hat, wie 
eine Dienstbeschädigung entschädigt. 

§ 3 Abs.1: 

(1) Hat der Beschädigte die Gesundheitsschä­
digung vorsätzlich herbeigeführt. oder durch eine 
gerichtlich strafbare, mit Vorsatz begangene und 
mit mehr alls einjähriger Freihe,itsstrafe bedrohte 
Handlung veranlaßt, derentwegen er mit rechts­
kräftigem Strafurteil .schuldig erkannt worden 
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298 der Beilagen 15 

A bzu ä nt dern der T,ex t: 

ist, so ist keine DiJenstlbeschädigung aIlJZiuerken­
nen. Dies gilt jedoch nicht für ernen Seltbstlmot1d, 
der mit der Dienstleistung im ursächlichen Zu­
sammenhang (§ 2) steht. 

§ 6 Abs. 2 und 3: 

(2) Die HeiLfül"Sor!!ie umfaßt die als notwen­
di:g erkannte Hei:l'behanldluiIlJg (äntliche HiMe, 
Zahn.beha.ndlurug, Beistellung von Heiilmitteln 
uiIld Heilhehelfen; Pflege in .einer Krankenan­
stalt) sowi:e -die GewahliUng von Kmnkengdd 
und Familien-('t:lig-)Geld. 

{3) Wenn dile - Heilfürsot1g1emaßnahmen nach 
Ab~. 2 keinen genii,geruden ErfoLg zeitigen oder 
erwarten II'assen, _ ist dem Beschäidigten alserwei­

-terte HeiL'beharudlung ,eine als notw,endigerkann­
te Heilstätterubehandilung oder Kur in ,einem 
HeillJbad oder heilkI:imatische Kur gemäß den be­
hÖl'dlich anerkannten 'Indikatronen z.ugewälhren. 

§ 7 Abs. 1: 

(1) Der ,Besch~digte list auf begründetes ,eig,enes 
Vedatng-en, oder wenn ,es ,die Art seiner als Dienst­
beschäJdigung anerkannten Gesundheitsschädä,gurug 
im Zusammenhalte mit seinen persönlichen Ver­
hältnissen ,in ~einem Inter-esse oder in dem seiner 
Umgebung erfordert, inemer Kranken- oder 
Heilanstal t unterzUlbring,en. 

§ 16: 

§ 16. (1) Bli:rude (§ 28 A:bs. 2) sind auf Antr,a.g 
mit einem Führhund ,aUiSIZ,ustatten, sofrem sie nach 
fachmännischem Urtei'l in der La,ge sind, sich 
eines Führhundes 'mit Erfolg (Zu bedienen. 

(2) Die Bestimmungen des § 15 finden auf 
die Ausstattung mit Fü'hrhunden mit der 11aß­
gabe Anwendung, ,daß Kosten für sdbstbeschaff­
te Fü:hnhunde nicht erset!Zt werden. 

Neu e r Tex t: 

ist, so ist keine Dienstbeschädigung anzuerkennen. -
Dies gilt jedoch nicht für einen Selbstmord, der 
mit der Dienstleistungi:m ursächlichen Zusam­
menhang (§ 2) steht. Ein Anspruch auf Anerken­
nung einer Dienstbeschäldigung ~st ferner dann 
nicht gegeben, wenn die Gesundheitsschädigung 
wesentliche Folge einer durch den Mißbrauch von 
A~kohol oder Suchtgifuen bewirkten Beeinträch­
tigungder Handlungsfähigkeit des Beschädigten 
ist. 

§ 6 Abs. 2 und 3: 

(2) Die Heilfürsorge umfaßt 

1. ,als Hei1behandlung: 
a) ärztLiche Hilfe; 
b) Zahnbehandlung; 
c) Beistellung von Heilmitteln und Heilbe­

helfen; 
d) Hauskmnkenpflege; 
e) Pflege in dner Krankenanstalt, mit Aus­

nahme ,der in Ahs. 3 genannten 
Anstaluen; 

2. Krankengeld, geg,ehenenftaills an dessen Stelle 
Familien- oder Taggeld. 

(3) Wenn ,die Heilfürsorgemaßnahmen nach 
Ahs. _ 2 keinen genügenden Erfolg zeitigen oder 
erwarten lassen, gebühren dem Besch~igten als 
erweiterte Heilhehan,dlung folgende Leistungen: 

1. Untepbringurug in einer Krankenanstalt, die 
vorwiegend der Rehabilitation dient; 

2. Kur ,in einem Heilba,d oder heilklimatische 
Kur gemäß ,den Ibehördlich anerkannten In­
dikationen; -

3. Unterbringung in einem Genesungsheim. 

§ 7 Abs. 1: 

(1) Der Beschädigte ist auf begrün,detes eigenes 
Verlang,en oder, wenn es die Art seiner als 
Dienstbeschädigung anerkannten Gesundheits­
schädigun'g ,im Zusammenhalte mit /leinen per­
sönlichen Verhältnissen in 'seinem Interesse oder 
in dem seiner Umgehung erfordert, in einer 
Krankenans'talt (§ 2 des Krankenanstaltengeset­
zes, BGBI. Nr. 1/1957) unterzubringen. 

entfällt 
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16 298 ,der Beilagen 

Ab zu ä D! di ,e r nd·e ,r Tex t: Neu e r Tex t: 

§ 18 Abs. 1 dritter Satz: 

SoH die herufliche AuslbikLung mindestens 
fünf Monate ,da'1l,ern, so ist der Beschädigt,e auch 
nach Iden Vorschriften des Arheits<losenversiche­
runrgsgesetzes 19'58, BGB!. Nr. 199, in der Ar­
beitslosenversicherung pflichtversichert, wenn er 
nicht bereits awf Grund der Vorschriften des 
Ar1beitslosenVlersicherungsgesetzes 1958 der Ar­
beitslosenversicherurn,gspflicht unt,erliegt. 

§ 19 Abs. 1: 

(1) Auf die V,ersichel'Ungen nach § 18 Abs. 1 
sind, soweit in rdiesem Bundesgesetz nichts ande­
res hestimmt w,ird, die Vorschriften des Allge­
meinen Sozialv.ersich'erunlgsgesetzes, BGB!. Nr. 
18911 955, und des Ariheitslosenversicherungs­
g,esetZJes 1958, BGBt Nr. 199, in ihrer jeweils 
gdtenden Fassurng anz'Uwenden. 

§ 19 Abs. 3 letzter Satz: 

Für die Höhe der Versicherungsbeiträge sind 
die Bestimmungen des § 51 Albs. 1 Z 1 Et. a, 
Z 2 und 3. rdes Allgemeinen Soziailv:ersicherungs­
gesetzes maßgebend. 

§ 25 Abs. 1 zweiter Satz: 

Zum Einkommen zählen jedoch nicht Fami­
li:enheihilfren, Enzierhunrgsbeiträge sowie die für 
Kinder :gewährten Fajmi~ienrzulagen, Fanülien­
zusch:lä'ge, Stei:gerungsheträge UDid sonstigen 
g1eichartigen Leistungen. 

§ 25 Abs. 2: 

(2) Bei . schwankendem Einkommen ,ist das 
durchsch:nitüich,e Einkommender1etzten zwölf 
Monate zu heriicksichtigen. Der Ausgleich durch 
Gewährung d;er beantragten Vlersor,gungsLeistun­
gen ist ~m nachJhjinein vorzunehmen. 

§ 25 Abs. 9: 

(9) Einkommen 'in ausländischer Wä'hrung 
sind nach dem jew,eili'g,en Monatsdurchschnitt d,er 
Mittelkur:se für Devisen der Wiiener Börs,e Uffir 

z·urechnen. Sei der Bemessung der Venorrgungs­
leistung, der ,ein solches Eiruk!ommen zugrunde 
gelegt wird, ist Abs. 2 anz'wwenden. 

§ 18 Abs. 1 dritter Satz: 

SolH .die berurfEche Au~br~ldung mindestens 
fünf Monate dauern, so ist der Beschädigte auch 
nach den Vorschriften des Arbeitslosenversiche­
rungsgesetzes 1977, BGB!. Nr. 609, in der Arbeits­
losenversicherung pflichtversichert, wenn er nicht 
bereits auf Grund der Vorschniften des Arbeits~ 
losenversicherungsgesetzes 1977 der Al"beitsIos,en­
versicherung:spflich tunterliegt. 

§ 19 Abs. 1: 

(1) Auf die VerSticherungen nach§ 18 Abs. 
sind, soweit in diesem Bundesgesetz 'nicht anderes 
bestimmt wird, die Vorschriften des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955, 
und des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 19 Abs. 3 letzter Satz: 

Für die Höhe der V,ersicherungsrb1eiträgc sind 
die Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a, 
Z 2 und 3 und des § 51 a Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversli.cherungs.g,esetz,es maßgebend. 

§ 25 Abs. 1 zweiter Satz: 

Zum Einlkommen zählen jedoch nicht Fami­
lienbeihilfen, Erziehung,sbeiträge, für Kinder ge­
währte Fami1ienwlagen, FamiJ.ienzuschläge, Stei­
gerungsbeträge und sonstige gleichartige Leistun­
gen sowie nach dem Kr.iegsopferversorgungsgesetz 
1957, . BOB!. Nr. 152, zuerkannte Grundrenten. 

§ 25 Abs. 2: 

(2) Bei schwankendem Einkommen gilt em 
Zwölf tel des innerhalb eines Kalenderjahres er­
zielten Einkommens (Abs. 1) aIs monatli.ches Ein­
kommen. über den Anspruch auf Gewährung 
einer vom Einkommen abhängigen Versorgungs­
leistung ist jewe~ls für ein Kalenderjahr im nach­
hinein zu entscheiden. 

§ 25 Abs. 9: 

(9) Einkommen, die im Ausland erzielt wer­
den, sind nach dem jeweiIigen Monatsdurchschnitt 
der Mittelkurse für Devisen der Wiener Börse 
umzurechnen. Bei der Bemessung der Versor­
gungsleistung, der ein sol.ches Einkommen zu­
grunde gelegt w,ird, ist Ahs. 2 anzuwenden. 

§ 25 Abs. 10: 

(10) Zum Einkommen im Sinne der Abs. 1 
und 3 his 8 zählen bei Verheirateten 30 vH des 
Einkommens, des im gemeinsamen Haushalt le­
benden Ehegatten. 
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Ab zu ä n cf ern de r T ,e x t: 

§ 26 a Abs. 4: 

(4) Die Schwerstbeschädigt-enzula.ge ist nach 
der SU4mme der Igemäß ,den Albs. 1 bis 3 er­
mittelten Hundertsätze zu hemessen und aus den 
folg,enden Hundertsätz,en des jeweili&en Betrages 
d:er Grundrente !für erwerbsunfähige Schwerbe­
schädigte nach ,dem Kriegsopferversorgungsge­
setz 1957 zu bel1echnen: 

a) bei -emer Summe von mirud,e-
stens 130 .................... lbvH, 

h) bei einer Summe von minde: 
stens 160 .................... 20vH, 

c) bei emer Summe von mi'lllde-
stens 190 .................... 30vH, 

d) bei eIner Summe von :minde-
stens 220 .................... 40vH, 

e) tbei eIner Summe von minde-
stens 250 .................... 50vH, 

f} hei einer Summe von minde-
stens 280 .................... 60vH. 

§ 28 Abs. 5 erster Satz: 

Verlur~acht ,d!ie IBlindheit zlusammen mit einem 
ande-r,en auf Dienstbeschädigung zurückzuführen­
d-en Gebrechen einen Iderart schwel'en Gesamt­
leidenszustand, daß Pflege und Wartung in ,be­
sonderserlhähtem Ausmaß 'erfor,ded:ich sind, so 
gebührt dem Blinden .d~e B'lindenzulage in der 
Hohe der Stuf.e V ,der Pflegezulage. 

§ 29: 

§ 29. Blinde (§ 28 Abs. 2)erlhaIten, wenn sie 
miteine\m FÜlht"hund heteilt sind (§ 16 Abs. 1), 
eine Fü!h~hundzula&e, ansonsten an Stelle d1eser 
Zulage eine Bei:hitfe. Die Führhundzulage (Bei­
hilfe) beträgt monatlich 250 S. An die SteHe 
dieses Betrliges tritt mit Wirkung vom 1. Ju­
li 1967 und in der Folge vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres ,der unter B,edachtnahme auf § 461b 
verv~elfachte Betrag. 

§ 31 Abs. 2: 

(2) BezU'gsherech.tigt - sind nacheinander der 
Ehegatte, di'e Idbllich:en Kilnlder, die Wahlkinder, 
die Sri.ePkinder, der Vater, die Mutter und die 
Geschwister sorwi,e Pfleg,epersonen, Wienn sie mit 
dem VerstoJ1benen zur Zeit des Todes in hä us­
licher Gemeinscha,ft geleibt naben. 

NeuerText: 

§ 26 a Abs. 4: 

(4) Die Schwersubeschädigtenzulage ist nach 
der Summe der gemäß den Abs. 1 bis 3 ermittel­
ten Hundertsätze zu bemessen und aus den fol­
genlden Hundertsätzen des jeweiligen Betrages der 
Grundrente für erwerbsunfähige Schwerbeschä­
digte nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 zu berechnen: 

a) bei einer Summe von minde-
stens 130 . ................... 30vH, 

b) bei emer Summe von minde-
stens 160 . ................... 40vH, 

c) bei eIner Summe von minde-
suens 190 . ................... 50vH, 

d) bei emer Summe von minde-
stens 220 • ••••••••• ,0 ••••••••• 60 vH, , 

e) bei eIner Summe von minde-
stens 250 . ................... 70vH, 

f) bei emer Summe von minde-
steil.s 280 . ................... 80vH. 

§ 28 Abs. 5 erster Satz: 

Vel'Ul's.acht der Verlu~t des Sehv,ermög,ens im 
Zusammenwirk,en mit anderen Gebrech,en einen 
derart schweren Gesamtleidenszustand, daß 
Pflege und Wartung in besonders erhöhtem Aus­
maß erforderlich sind, so gebührt dem Blinden 
di,e Blindenzulage m der Höhe der Stufe V der 
Pflegezulag,e. 

§ 29: 

§ 29. Blinde I~§ 28 Ahs. 2) erhalten, wenn sie 
mit einem Führhund beteilt sind (Abschnitt I 
Z 11 der Anlage zu § 15), leine Führhundzulage, 
ansonsten an Stelle dieser Zulage eine Beihilfe. 
Die Führhundzulage (Beihilfe) beträgt monatlich 
250 S. An die Stelle ,dieSJes Betrages ttitt mit Wir­
kung vom 1. Juli 1967 und in der Folge vom 
1. Jänner eines jeden Jahres der umer Bedacht­
nahme auf § 46 b vervielfachte Bet'i'ag. 

§ 31 Abs.2: 

(2) Bezugsberechtigt sind nacheinander der 
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, 
die Stiefkinder, der Vater, die Mutter und die 
Geschwister sowie Pflegepersonen, alle diese Per­
sonen jedoch nur, wenn sie mit dem Beschädig­
ten zum Zeitpunkt des Todes in häuslicher Ge­
meinschaft gelebt haben. Di,e Bezugsberechtigung 
ist auch dann gegeben, wenn' deI' Beschädigte 
im Zeitpunkt des Todes aU'f Dauer in einem 
Alters- oder Pflegeheim untergebracht war und 
seit der Aufnahme in das Heim nicht mehr als 
sechs Monate verstrichlen sind. 
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Abzuändiernd'e~ T,ext: Neuer Text: 

§ 35: § 35: 

§ 35. Witwen nach Schwerbeschädig.ten, die 
im Zeitpunkt des 'Todes keinen Anspruch auf 
eine Beschädigten·r,ente entspnecheoo einer Min­
derung der Erwer'bsfä;higkeit von. mirudestens 
70 vH oder auf eine Pflegezulage hatten, ist eine 
WinwenibeihiLfe zu gewähren, wenn der Tod 
nicht die Folgeeiruer Diensnbeschäditguill'g war. 
Die Witwenlb:eilhiLEe ist jew,eils in dem Betrag zu 

'leisten, der 1m Falle eines Anspruches gemäß 
§ 36 Abs. 2 des Kriegsopferversollgungsgesetzes 
1957 ,gebülhl'en würde. 

§ 41 Abs. 2: 

(2) Zur Waisenl'ente gebührt, eine Zusatz­
Dente. Die Zusatzrente ist in dem Ausmaß zu 
leis.ten, als die Waisenrente nach Abs. 1 zusam­
men mit dem Bink~'fl1imen (§ 25) der Waise 

1. ~bei reinfach verwaisten Walsen den Betrag 
in der Höhe von 40 vH des gemäß § 293 
,Albs. 1 erster Satz lit. b des Allgemeinen 
SoziaJ.versich,erung.sg,esenzes, BGBl. NI'. 189/ 
1955, jeweils rgeltenden Richtsatzes zuzüg­
I.ich eines Hetl'ages in eineinhalMacher Höhe 
der einfachen .Waisenr,ente gemäß § 42 
Albs. 1 und 4 des Kr1egsopferveDsorgungs- ' 
gesetzes 1957, 

. 2. bei Doppelwaisen den Bet;ra.g in der Höhe 
v,on 60 vH Ides unter Z 1 'bez·eichnet,en 
R·ichtsat~es zuzüglich eines Betrages in, ein­
einhalMacher Höh~ der Doppelwaisen'l"ente 
gemäß § 42 Abs. 1 und '4 des Kriegsopfer­
versorgungsßJesetzes, 1957 nicht err,eicht. 

§ 44 Abs. 1 letzter Satz: 

Der lliet~tle Satz des § 32 :ist anlZiUwen,den. 

§ 46 b Abs. 2: , 

(2) Die im § 29, § 30 Abs. 2 und § 69 Ahs. 1 
angeführten Beträ:g.e sind mit Wirkung vom 
1. JuIi 1967 mit dem Anpassungsfaktor 1,081 
und in der Folg,e :mit Wirkung vom 1. Jän­
ruer eines jeden Jahres mit dem Anpassurugsfak­
tor gemäß Albs. 1 zu vervielfachen. ' 

§ 46 b Abs. 4: 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 finden 
auf die ilm § 26 b A:bs. 1, § 46 Aibs. 1, § '53 
Abs. 2 und im Aibschnitt VII Albs. 1 Z 1 bis 3 
der AnLa.ge CLU §§ 15 und 16 angeführten Be­
träg,e mit der 'Einschränkung Anwendung. daß 
die in den § 26 ob Abs. 1 'Wnd § 46 Ahs. 1 an~e­
führten Beträge der mit Wii.rksamkeit vom 

§ 35. Witwen nach Schwel1.beschädli,gten" die im 
Zeitpunkt des Todes keinen Anspruch auf eine 
Beschädigtenrente entspr,echenq einer Minderung 
der ErweDbsfäh1gkeit von millJdestlens 70 vH oder 
auf eine Pflegezulage hatten, ist eine Witwen­
beihilfe zu gewähren, wenn der ,Tod nicht die 
Folge einer Dienstbeschädigung war. Die Witwen­
beihilfe ist jeweils in dem Betrag zu leisten, der 
im Falle ,eines Anspruches gemäß § 36 Abs. 2 
und 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
gebühren würde. 

§ 41 Abs. 2: 

(2) Zur Waisenrente gebührt eine Zusatz­
rente. Die Zusatzrente ist in dem Ausmaß zu 
leisten, als die Waisenrente nach Abs. 1 jewei1s 
den Rentenbetrag nicht erreicht, der Waisen mit 
einem Anspruch auf erhöhte Waisenrente gemäß 
§ 42 des Kri,egsopferversorgungsgesetzes 1957 ge­
bührt. 

entfällt 

§ 44 Abs. 3: 

(3) Die nach Abs. 2 bemessene Elternrente 
gebührt für jeden Elternteil mindestens im Be­
trag von 50 S monatlich. 

§ 46 b Abs. 2: 

(2) Die im § 29 und § 30 Abs. 2 angeführten 
Beträge sind mit Wirkung vom 1. Juli 1967 mit 
dem Anpassungsfaktor' 1,081 und in der Folge 
mit Wirkung vom 1. J~nner eines jeden Jahres 
mit dem Anpassungsfaktor gemäß Abs. 1 zu 
vervielfachen. 

§ 46 b Abs. 4: 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 
finden auf die im § 26 b Abs. 1, § 46 Abs. 1, 
§ 53 Abs. 2 und im Absch'nitt VII Abs. 1 Z 1 
bis 3 der Anlage zu, §' 15 angeführten Beträge 
mit der Einschränkung Anwendung, daß die in 
den § 26 b Abs. 1 und § 46 Abs. 1 angeführten 
Beträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1973 
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Ab z u ä n cl·e rn d 'e.r T ,e x t: 

1. Jänner 1973 und die in § 53 Abs. 2 und im 
Abschnitt VII Albs. 1 Z 1 Ibis 3 der Anlage zu 
§§ 15 und 16 angeführten Beträ:ge der mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1978 vOI'!Zunoomen­
den Anpassung zugrunde .zu l~g·en sind. 

§ 52 Abs. 1 letzter Satz: 

Der HauptveI1banld te~1t d~e eiruang'enden Be­
träge auf die e~nz,elnen Gdbiet:ShanikJenkassen 
nach leinem Schlüssel a·uf, der vom Bundesmini­
ster für 'So·maLe Verwaltung aulf Antrag des 
Hauptverbandes unter B,erücksichtiguu,g des 
nachgewiesenen Aufwandes für alie Kra:n!kenv·er­
'sicherung der Hinterblielbenen festges,etzt wind . 

§ 53 Abs. 5 erster Satz: 

Die Vensicherten oder ihre get>etzEch,en V'er­
treter sind verpflichtet, j,ede für die V,ersiche­
rung bedeutsame Änderung, in~besondel'e auch 
jed:en Eintritt in eine versich(lf'Ungspf1icht~g,e Be­
schäftig'lllng oder den Austritt ,aus ,einer solchen 
sowie den Anhl1 oder W:egfalleiner Rente aus 
der Sozialversich,erung, lnnerihalb von zWle.i ·W 0-

chen dem Landesinva'lidenamt (§ 75) anzuzei­
gen; hinsichtlich der Zusatzversicherten (A.bs. 3) 
trifft diese AIliZei'gepf1icht den Hauptv'ersicher­
ten (Abs. 3) oder dessen gesewlichen Venr,eter. 

, § 53 Abs. 7: 

(7) Zu Ungelbilhr ,entrichtete E1"satzbeträ:ge 
können für die letzten zw<ei Jahre zurückge­
fordert und nicht ,entI1ichtete Beträge für die 
letzten zwei Jahre nachlgefordert werden. Di,e 
zweijähri:g,e Frist ist jeweils vom Zeitpunkte der 
Geltendimachulll$ des Anspruches auf Rückfor­
derung oder Nachfor,derung zu her·echnen. Die 
Rückforderung ist unzuläss;ig, wel1il1 Idie Gehiets­
krankenkasse, bei \der der Hinterbliehene ver­
sicheI1t war, innerhalb der letzten -zwei Jahre 
v-or der Geltendmachung der Rückforderung ei­
ne Leistung aus Idieser Versicherung erbracht hat. 

§ 54 Abs. 1 vorletzter und letzter Satz: 

In gLeicher Weise srnd die I\,osten der Beför­
derung notwendiger Hi,tfsmittel und des Führ­
hundes {§ 16) zu ,ersetzen. D~r V,ersongungsbe-

. rechti.gte (V,ersorgungsw,eriber) hat aUe für ihn 
u:nd für ,eine a:1Lfä,L1iJge Begleitperson sowie für 
di,e Beföl1derung notwendiger Hilfsmittel oder 
des Führhundes in Betracht kommenden Tanif­
ermä'ßigungen in Anspruch zu nehmen. 

§ 55 Abs. 1 zweiter Satz: 

Die Schwe1"s,theschädigtenzulage (§ 26.a) fällt 
mit dem Monat an, in dem die Voraus&etzuJrtgen 
für ·die Zuerkennung ,erfüllt sind .. 
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Neu e r Tex t: 

und die im § 53 Abs; 2 und im Abschnitt VII 
Abs. 1 Z 1 bis 3 der Anlage zu § 15 angeführten 
Betd~ge der mit Wirksamkeit vom 1. Jän­
ner 1978 vorzunehmenden Anpassung zugrunde 
zu legen sind. 

§ 52 Abs. 1 letzter Satz: 

Der Hauptv,enband hlit die El'ISatzbeträge ,auf 
d~e einzelnen Gebietskrankenkassen unter ge­
rücksichtigung des nachgewiesenen Aufwandes 
aufzuteilen. 

. § 53 Abs. 5 erster Satz: 

Die VerlS~cherten oder ihre gesetz·Iich,en Ver­
treter sind verpflichtet, jede für die Versicherung 
bedeutsame Änderung, insbesondere auch jeden 
Eintritt in eine versicherungspflichtige Beschäfti­
gung oder den Austritt aus einer solchen sowie 
den Anfall oder Wegfall einer Pension oder 
Rente aus der Sozialversicherung, innerhalb von 
zwei Wochen dem Landesinvalidenamt (§ 75) 
anzuzeigen; hinsichtlich der Zusatzversicherten 
(Abs. 3) trifft diese Anzeigepflicht den Haupt­
versicherten (Abs. 3) oder dessen gesetzlichen 
v,ertl'eter. 

entfällt 

§ 54 Abs. 1 vorletzter und letzter Satz: 

In gleicher W.eLse sl~nd die" K'Ü$.ten der Beför­
derung notwendiger Hilfsmittel (§ 15) zu er­
setzen. Der Versorgungsberechtigte (Versorgungs­
werber) hat alle für ihn und für eine allfällige 
Begleitperson sowie für die Beförderung notwen­
cliger Hilfsmittel in Betracht kommenden Tarif­
emnäßi'gungen in Anspruch zu nehmen. 

§ 55 Abs. 1 zweiter Satz: 

Die SchWlens.riheschädj,gtenzula;ge ('§ 26 a) fäLlt 
mit dem: Monat an, in dem die Voraussetzungen 
für die Zuerkennung erfüllt sind, die Erhöhung 
gemäß § 23 Abs. 5 mit dem Monat, der auf die 
Entlassung aus dem Präsenz dienst folgt. 
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20 298 ,der BeiLagen 

Ab zu ä n de rn d 'e r T ce x t: Neu e r Tex t: 

§ 56 Abs. 3 Z 4: § 56 Abs. 3 Z 4: 

4. die Neubemessung ,einer vom Einkommen 
(§ 25) aibhängigen Versor,gungsleistung, ,die sich 
auf Gl'und von~esetzlichen Anderung,en hei 
Pensionen oder Renten errg~bt, oder die auf 
Grund der alljährlichen P,ensions- und Renten­
anpas'sung ,oder der Anpassung von Eirukom­
menSlbeträgen gemäß § ,z5 Abs. 7 oder der An­
demng der Bew,ertungssätze g,emäß § 25 Aibs. 8 
erforderlich ,ist, wind mit dem Ersten des Mo­
nates wirksam, in dem die Einkommensände,rung 
eingetreten ist; 

§ 56 Abs.S: 

(5) Hat der' Beschädigte sett mindestens 
10 J ah'ren auf Grund eines rechtskräftigen Be­
scheides einen ununter'brochenen Anspruch auf 
Beschädigtenrente, ist die HerabsetzUing der für 
die Höhe .dieser IBeschädigtenrente maßgeben­
den Minderung der Brwerbsfähigkeit (§§ 21, 22) 
nicht mehr zulässi,g. Wird innerhalb des voran­
geführten Zeitmumes die Höhe d,er Mind,eruI1ig 
der Erwenbsfähigkeit durch Bescheideogeändert, 
kann jene Minderung der Erwerfusfähigkeit, die 
von aJUen inneI'h3J1b dieser 10 ]aJ-Jr:e erJassenen 
Bescheiden mitumfaßtist, nicht mehr hera!bge­
s·etzt werden. 

§ 60 Abs. 1 erster Satz: 

Ansprüch'e auf Pflegezulage oder BIindenzu­
lag,e (§§ 27, 28), Hilflosenzulage (§§ 27 a und 
46 a), Zusch,uß (§§ 26 bund 46), Führhund­
zulage (§ 29), SteI'begeld (§ 30) sowie auf das 
Kleider- und Wäschepauschale (Abschnitt VII der 
Anbge zu §§ 15 unJd' 16) könmen weder ver­
pfändet noch gepfändet werden. 

Überschrift zu § 69 und § 69: 

Zahlun,g 

§ 69. (1) Beschädigtenrentoo und HinterhILe­
benenrenten sind am Er,sten emes' j,eden Monates 
oder, Wienn der Monatser:ste auf einen Samsta;g; 
Sonntag oder Fej,ertag oder auf ,den KarfI'eitag 
fällt, ;tim vOI'heng,ehenden Werktag im VlGraUS 
zalh1ba,r. Wenn jedoch. der dem Bezugsberech­
tigten amzuwei·sende monatliche Za,hLbetrag 
150 S nicht übersteigt, ist d1e Rente am 1. Jän­
ner und am 1. Juili halbjälhrig im voraus EU 

zahlen. Das Landesinvalidenamt kann jedoch die 
Ausza'hlung auf einen 3ndenen Tag aJs den Mo­
natsersten verlegen. 

(2) An die Stelle des im Ahs. 1 angeführten 
Betrag,es tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1967 
und in der FoLg,e vom 1. Jänner eines jeden 

4. die Neu/bemessung einer vom Einkommen 
abhängigen Versorgungsleistung, die sich auf 
Grund von gesetzlich'en Anderuugen bei Pensio­
nen, Renten oder sonstigen Bezügen el'giht, oder 
die auf Gl'und ,der alljährIichen Perusions- und 
R'entenanpas.sung oder der Anpassung von Ein': 
kommensbeträgen gemäß § 25 Abs. 7 oder der 
Anderung der Bewertunrg.ssätze gemäß § 25 Abs. 8 
er.fol'derlich ist, wird mit dem Ersten des Monats 
wiI'ksam, in dem die Einkommensänderung ein­
getreten ist; 

§ 56 Abs. 5: 

(5) Hat. der Beschädigte seit mindestens zehn 
Jahren auf Grund eines rechtskräftigen Beschei­
des ,einen ununterbrochenen Anspruch auf Be­
'smädigtenreme, so ist die Herabset'zun<g der für 
die Höhe dieser Beschä,dJigtenr,enbe maß!gebenden 
Minderung der Erwerbsfähigkeit (§§ 21, 22) 
nicht mehr zulässig, wenn der Beschädigte das 
50. Lebensjahr bereits vollendet hat. Wird inner­
halb der zehn Jahre die Höhe der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit durch Bescheide geändert, 
kann jene Minderung der Erwerbsfähigkeit,die 
von allen innerhalb des vorangeführten Zeit­
raumes erlassenen Bescheiden mitumfaßtist, nicht 
mehr heraib:gesetzt werden. 

§ 60 Abs. 1 erster Satz: 

Ansprüch,e auf Pflegezulage oder Blindenzulage 
(§§ 27, 28), Hilflosenzulage (§§ 27 a und 46 a), 
Zuschuß (§§ 26 bund 46), Führhundzulage 
(§ 29), Sterbegeld (§ 30) sowie auf das Kleider­
und Wäschepauschale (Abschnitt VII der An­
lage zu § 15) können weder verpfändet noch 
gepfändet werden. 

Überschrift zu § 69 und § 69: 

Fälligkeit und Auszahlung 

§ 69. (1) Beschädigten- und Hinterbliebenen­
renten sind j,eweils am Monatsersten im voraus 
fällig. 

(2) Ist der Fälligkeitstag ein Samstag, Sonntag, 
Feiertag oder der Karfreitag, so ist am vorher­
&ehenden W.erktag auszuzahlen. Ist der Fällig-
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Ab z u ä n cL·e r nd 'e r Tex t: 

Jahres der unter Bedach:tnah/ffie auf § 46:b ver­
y:~elfachte Betrag. 

(3) Kranken-, Familien- und Taggeld werden 
wöchentlich im nachhinem ausgez'aIhlt. 

(4) ßinmahge Ge1dle.istungen sind bi'nnen 
zwei Wochen nach ,der Zuerk,ennung des An­
spruches auszuzaJhlen. 

§ 71 Abs. 1:. 

(1) Die Geld'leistungen nach diesem Bundes­
ges'etz .si'nd bar im Wege des tlsterreichischen 
PostsparkassenaJm.t,es auszuzahlen. Auf Antrag 
des Versorgungsberechtigten können die Geld­
Ieistungen ,an St,eHe der Bamahlung auf ein 
Scheckkonto des Versorgungsherechtigten ,beim 
tlsterreichischen Püstsparkassenamt oder .auf ,ein 
Gi'fokonto des VersorgungsbeI"echtigten bei ,ei­
ner aJnderen~n:ländischen Kreditunternelhmung 
überwiesen werden. 

§ 83 Abs. 2 letzter Satz: 

Werden vom Wehrpflicht~genau,f Grund der 
Belehr,ung Versongungsan~prüche g,eltend ge­
macht, so ist hierüher ,eine N~ederschrift aU±­
zu:nehmleru. 

§ 86 Abs. 2: 

(2) Die Auswahl der Sachv,erständigen obliegt 
im Verfahren vor Idem Landesinv,alidenamt auf 
Vorschlag des 'Leitenden Arztes dem Vorstand 
des Amtes, im V,erf'aihr'en: v'or der Schiedskom­
mission dem V orsitlJend;en. And·ene als die laut 
Verzeichnis der LaIlidesinvalidenämter besteHten 
Sachverständ1gen dürf,en nur dann beigezogen 
werlden, wenn Gefaihr im Verz'ug ist oder w,enln 
für ein Fach k,eine Sachverständigen bestellt sind. 

§ 86 Abs. 4: 

(4) Die vqm Landesinv<J;lidena~t ein~eholten 
Sachverständigengutachten s.ind ,zur Wahrung der 
Einheiolichkeit der ä'rztJlichen Beurteilung vom 
leitenden Arzt des Landesinvalidenamtes oder 
einem vom leitienden Arzt hi,ezu bevollmächüg­
ten Arzt zu prüfen un.d mit ·einem Sichtv.ermerk 
zu versehen. WidJerspricht der leitende Arzt 
oder de,r von ihm bevoIlmächtigt,e Ar,zt einem 
Gutachten, so ist der Sachverständigenheweis 
durch 'Beiziehung ,eines anderen Sachverständi-
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Neuer Text: 

keitstag der 1. Jänner, so ist an dem Werktag 
auszuzahlen, der dem 31. Dezember vorangeht. 
K-rankenge'ld und Flamilien(Tag)igeldsind 
wöchentlich im nachhinein auszuzahlen. 

(3) Eine spätere Auszahlung als zu den im 
Abs. 1 un,d 2 genannten Zeitpunkten ist nur 
bei überweisung von Geldleistungen in das Aus-
land zulässig. ' 

(4) entfällt 

§ 71 Abs. 1: 

(1) Die Geldleistungen nach diesem Bundes­
gesetz sind bar im Wege der tlsterreichischen 
Postsparkasse auszuzahlen. Auf Antrag des Ver­
sorgungsherechtigten können die Geldleistungen 
an Stelle der Barzahlung auf ein Scheckkonto 
des· Versorgungsber,echtigten bei der tlsterreichi­
sehen Postsparkasse oder auf ein Girokonto des 
Versorgungsberechtigten bei einer anderen in­
ländischen Kfieditunternehmung überwiesen wer-
den. . 

§ 83 Abs. 2 letzter Satz: 

Werden vom Wehrpflichtigen auf,· Grund der 
Belehrung Versorgungsansprüche geltend ge­
macht, so ist hi,erüber eine Niederschrift aufzu­
nehmen, wenn die festgestellt~ Gesundheitsschä­
digung zumindest mit Wahrscheinlichkei~ auf die 
Ableistung des P,räsenzdienstes ursächlich zurück­
zuführen ist. 

§ 86 Abs. 2: 

(2) Die Auswahl der Sachverständigen aus 
dem Verzeichnis (Abs. 1) obliegt im Verfahren 
vor dem Landesinvalidenamt dem Leiter des 
Amtes auf Vorschlag des leitJenden Arztes. Im 
Verfahren vor der Schiedskommission hat der 
Vorsitzende die Sachverständigen nach Anhörung 
des leitenden Arztes jenes Landesinvalidenamtes 
auszuwählen, das den angefochtenen Bescheid 
in erster Instanz erlassen hat. Andere als die 
im Verzeichnis genannten Sachverständigen dür­
fen nur dann beigezogen werden, wenn Gefahr 
im Verzug ist oder wenn für ein Fach keine 
Sachverständigen bestellt sind. 

§ 86 Abs. 4: ' 

(4) Die vom Landesinvalidenamt eingeholten 
Sachverständigengutachten sind zur Wahrung 
der Einheitlichkeit der ärztlichen Beurteilung 
vom leitenden Arzt des Landesinvalidenamtes 
oder einem vom leitenden Arzt hiezu bevoll­
mächtigten Arzt zu prüEen und mit einem Sicht­
vermerk zu versehen. Widerspricht der leitende 
Arzt oder der von ihm bevollmächtigte Arzt 
einem Gutachten, so ist der Sachverständigen­
beweis durch Beiziehung eines anderen Sachver-
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22 298 der Beibgen 

Ab z u ä n cl,e r nd 'e r Tex t: Neu e r Tex t: 

gen zu wiederholen. Wenn hiedurch keine Klä­
rung zu erzielen ist, kann der Vorstand .des 
LancLesinvalidenamtes auf Vorschlag des leiten­
den Arztes dieStel1ungnahme des Bundesmini­
steriuJffis für sorziale Vlerwa1tung nachsuchen, das, 
~egebenenfal1s nach Einholung einer gutacht­
lichen Äußerung von ihiezu !besonders herutenen 
Sachv,erständigen, juber die strittige Frage gut­
achtlich >befindet. 

§ 87 a: 

§ 87 a. Die Gemei:n.den und die Träger cLer 
Sozialversich,errung sind v,erpflichtet, auf Ersu­
chen der Behörden Ider Heer,esversorgurug im 
Enm.ittlungsverfahren zur Durchführung dieses 
Bundesgesetzes mitzuwirken. Die Finanzämter 
sind den BehöJ.1den der Heeresv,ersorgung zur 
Auskunftserteilung hinsiChtlich solcher Vel1hält­
nisse verpflichtet, die ullJffi.itte~bar die Ahgaben­
f,estsetzung beeinflußt hahen, sofern .diese Da­
ten nicht ,aus kbgahenhescheiden, ,die den Lan~ 
desi!1IValidenämtern zugärugl:ich sind, entnommen 
w,erden können. 

§ 93: 

§ 93. Al1lle &entenempfänger Ihalben Anspruch 
auf eine aUjährlich aJffi 1. Mai und am 1. No­
vem!ber fäHig werdende Sonderzahlung in der 
Höhe der ,ihnen am Fälligkeitsta,g,e zustehenden 
Rentengebühmisse. Wird die Rente gemäß § 69 
Albs. 1 hatbjährig im voraus gezahlt, tritt die 
FäHigkeit der Sonderzahlungen am 1. Jänner 
und am 1. Juli jedes Jahres ein. 

§ 94 Abs. 3 erster Satz: 

Erbringt der Bund dem Beschädigten (Hinter­
bliebenen) Lei~tungen nach diesem Bundesgesetz, 
S'Ü kann ,er von den Pel1sonelIl, di,e als ,seine 
Ol1gane in Vollzilehung der Gesetze .dLe Gesund~ 
heitsschädigung oder den Tod (§ 1) rechtswid­
r,ig und vorsätzlich oder gwb fahrlässig v,er­
ursacht halben, den Rückersatz ,dieser Leistungen 
begehr,en; di,e Bestii!11lmrungen des Amtshaftungs-

ständigen zu wiederholen. Wenn hiedurch keine 
Klärung zu erzielen ist, kann der Leiter des 
Landesinvalidenamtes auf Vorschlag des leiten­
den Arztes die Stellungnahme des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung nachsuchen, das, 
gegebenenfalls nach Einholung einer gutacht­
lichen Äußerung von hiezu besonders berufenen 
Sachverständigen, über die strittige Frage gut­
achtlich befindet. 

§ 87 a: 

. § 87 a. Die Gemeinden, die Träger der So­
zialverrsicherung und die militärischen Dienst­
stellen sind verpflichtet, auf Ersuchen der ß.e­
hörden der Heeresversorgung im Ermittlungs­
verfahren zur Durchführung dieses Bundes­
g,eset7Jes mitzuwirken. Die Finanzämter sind den 
Behörden der Heeresversorgung zur Auskunfts­
erteilung hinsichtlich solcher Verhältnisse ver­
pflichtet, die unmittelbar die Abgabenfestsetzung 
beeinflußt haben, sofern diese Daten nicht aus 
Abgabenbescheiden, die den Landesinvaliden­
ämtern zugänglich sind, entnommen werden kön~ 
nen. Die übermittlung medizinisch,er und psy-' 
chologischer Untersuchungsergebnisse durch die 
militärischen Dienststellen an die Behörden der 
Heeresv,ersorgung ist nicht an die Zustimmung 
der Wehrpflichtigen gebunden. 

§ 87 b: 

§ 87 b. Werden Versorgungsleistungen oder 
Teile von Versorgungs leistungen an einen ande­
ren Empfänger als den Versorgungsberechtigten 
überwiesen, so dürfen mit der Verrechnung die­
ser Leistungen zusammenhängende Daten an die­
sen Empfänger übermittelt werden. 

§ 93: 

§ 93. Alle Rentenempfänger haben Anspruch 
auf eine alljährlich am 1. Mai und am 1. No­
vember fällig werdende Sonderzahlung in der 
Höhe der ihtllen am Fälligkeitstage zustehenden 
Ren tengebührnisse. 

§ 94 Abs. 3 erster Satz: 

Erbringt der Bund dem Beschädigten (Hinter­
bl~ebenen) Leistungen nach diesem Bundesgesetz, 
so kann er von den P,ersonen, die als seine Or­
gane in Vollziehung der Gesetze die Gesund­
heitsschädigung oder den Tod (§ 1) rechtswidrig 
und vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
haben, den Rückersatz dieser Leistungen in dem 
Umfang beglehren, als das schädigende Organ 
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A rb z u ä n der n .d e r Tex t: Neu e r Tex t: 

g,eset'Zes, BGBL Nr. 20/1949, über den Rück- nach den Bestimmung,en de~ bürgerlichen Rech­
ersatzanspruch sind sinngemäß anz'Ulwenden. tes schadenersatzpflichtig wäre; die Bestimmun­

gen des Amtshaftungsgesetzes, BGBL Nr. 20/ 
1949, über deli Rückersatzanspruch sind sinnge­
mäß anzuwenden. 

§ 94 Abs. 4: 

(4) Der Bund kann einen gemäß Abs. 1 auf 
ihn übergegang.enen Schadenersatz anspruch gegen ' 
einen Angehörigen des Bundesheeres nur geltend 
machen, wenn 

1. dieser den Eintritt des schädigenden Ereig­
nisses vorsätzlich oder grob fahrlässig Vierur­
sacht hat oder 

2. das schädigende Ereignis durch ein Ver­
kehrsmittel verursacht wurde, für dessen 
Betrieb auf Grund, gesetzlicher Vorschrift 
eine erhöhte Haftpflichtbesteht. 

Überschrift und Abschnitte I bis VI der 
lage zu §§ 15 und 16: 

An- überschrift und Abschnitte I bis VI der Anlage 
zu § 15: 

Anlage zu §§ 15 und 16 HVG 

I. Sachleistungen 

1. Künstliche Glieder mit ZUlbehör ,einsdlließ­
.lich ProllhesenschuJhen und ProtheseI1lhand­
schu'hen; 

2. Gesicht.sersatzstücke, ~um Beispiel künst­
liche Augen, Nasen mit Ulnd ohne 'Brille, 
Ohrmuscheln; 

3. Zahner&a~z, Ki'tifel1ersatzstücke, Kiefer-
schienen; 

4. P.el1ücken oder teilweiser Haar.ersatz; 

5. Bein-tArm-RumpfstütZlapparate, Bandagen, 
Modelleinlatgen, orthopädische Zurichtung 
an Normalschuhen; 

6. orthopädische Schuhe, sof.em nicht tderen 
Zweck durch 'Orthopädische Zurichtung .an· 
NormalschUlhen oder durch Model1einlagen 
erreicht Wlerden kann; 

7. Stumpfstrumpf.e, Tr:ikotsch1'auch!binden 'fü.r 
den Gebr,auch in der ProtheSJe, im Stütz­
apparat oder als Käl1Jeschutz; 

8. Gummistrümpfe, ei1astische Binden; 

9. Krücken, Stüt~krücken, elastische Ansätze 
beil dauernder Benü1Jzung von Krücken, 
Krankenstöcke, Blindenstöcke oder BLi:nrden­
taststöcke; 

10. handbetrielbene KrankenfahrzeUl~e (Selbst­
'faihrer, Kranikenfahrstühle, Zimlmerfahr­
stühLe) mit -erforderlichem Zu'hehör, zum 
Beisp~el Sch'Utzdecke, Wolldecke, Luftpumpe, 
Rückstrahler, Lichtanlage mit Batteriebe­
tr~eb, Klingeln, sofern auf andere Weise 

Anlage zu § 15 HVG 

I. Sachleistungen 

1. Künstliche Glieder mit Zubehör einschließ­
lich Prothesen schuhen . und Prothesenharid­
schuhen; 

2. kosmetische Ersatzstücke, zum Beispiel 
künstliche Augen; 

3. Zahnersatz, Kiefel1ersatzstücke, Kieferschie­
nen; 

4. Berücken oder teilweiser Haarersatz; 

5. Bein-Arm-Rumpfstützapparate, Bandagen, 
Modelleinlagen, orthopädische Zurichtung 
an NorIIlalschuhen; 

6. orthopädische SdIuhe, sofern nicht deren 
Zweck durch orthopädische Zurichtung an 
Normalschuhen oder durch Modelleinlagen 
erl1eicht werden kann; 

7. Stumpfsrrümpfe und Trikotschlauchbinden; 

8. Gummistrümpfe, elastische Binden; 

9. Krücken, Stützkrücken, Krankenstöcke, 
Blindenstöcke, Blindentaststöcke oder son­
stige Gehhilfen; 

10. harl:dbetriebene Krankenfahrzeuge (Selbst­
fahrer, K,rankenfahrstühle, Zimmerfahr­
stühle) mit .erforderlichem Zubehör, sofern 
auf andere Weise einre den Bedürfnissen des 
Beschädigten entsprechende Gehfähigkei't 
nicht erzielt werden kann und der Beschä-
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Ab z u ä nd ern cl e r Tex t: Neu e r Tex t: 

,eine ,den Bedürfnissen des Beschärdigten ent­
sprechende Gehfäh~gk,eit nicht erzielt wer­
den kann und der Bleschä.d~gte in der Lage 
list, das Kran:kenfahrzeug zu henutzen; Ko­
sten für die Unterbringung der Kranken­
fa:hr'zeUige sowie für Schutzplachen werden 
nicht ersetzt; 

11. Einbeinvorrichtungen an Fahrräidern; 

12. Hörapparate samt Zubehör; 

13. Brillen, FemrohrbriJlen, Lupen, Schutzibrjl­
len für Blinde und Lichtempfindliche; 

14. BEndenuhren für Blinde (§ 28 Albs. 2); 

15. Einhänderga:be1n, G,a.:bel'messer, Handwasm­
bürsten mit Gummisaugern oder Anschraub­
vorrichtungen, StieLbürsten, Zughaken und 
Greifzangen.; . 

16. Wint,erhand'schuhe (gefütterte WoU- oder 
Leder'handschuihe) für Beschädigte mit v,er­
stümmeken oder gelähmten Händen, Blin­
de, Krücken- oder Stockträger und Benüt­
zer von Krank'enhhrstühlen oder SeLbst­
fahr,em; Arlbeitshandschuhe für verstüm­
Imelte oder narbenempfirudliche Häinde; 

17. je vi~,r A:bz'eich,en für V,erkehrshehinderte 
(Schwer"hö,r~ge, Blinde und Hirngeschäd~gte); 

18. Regenmäntel für Blinde, Ohnhänder, Be­
nützer von Krankenfaihrzeugen, Halbsei­
ten- oder Querschnittslg.elähmte, für Be­
schädigte, die w.egen ~hr:er Schärd~gung 
dauernd auf den Gebrauch von zwei Krük­
ken, zwei Stützkrücken oder zwei Kran­
kenstöcken a.ngewiesen sind; 

19. RlegenmänteI aus Plastik für Einlhänder; 
20. Schlüpfschuhe tür Ohnhänder und diesen 

'hinsichtlich der Hilflosigkeit g,leichzu!halten­
Ide Beschädigte; . 

21. Wasser- und Lufukissen., Schaumgummiun­
terlagen für Querschnittsgdähmte und 
dauernd B:ettläger1~e, Jbei Slm,hl- und Harn­
inkontinenz auch feucht~gk,eii~sundurchläs­
sig,e Betteinlag'en, Polsterk'issen für Gesäß­
verLetzte; 

22. Tragevorrichtung,en ,für Handgepäck bei 
Verlust oder Gebrauchsunfähigkeit emer 
Hand sowie hei Verwendung ,eines Führ­
hundes; 

23. ZimmeI'klosett und Bett'heber für Quer­
schninsgelä!hnite oder dauernd Bettlägerige. 

11. Kostenersatz an Stelle vom. Sachleistungen 

(1) Die Kosten für Änderungen an Stühlen, 
Liegestühlen, Fahrrärdern unld anderen Ge­
bra-uchSig.e,genständen sind zu ersetZen, sof.ern sie 

digte in der Lage ist, das Krankenfahrzeug 
zu benutzen; 

11. Führhunde mit der erforderlichen Aus­
rüstung; 

12. Hörapparate leinschließlich Zubehör 'und er­
forderlicher Betriebsmittel; 

13. Brillen, Lupen, Schutzbrillen für Blinde und 
Lichtempfindliche; 

14. Blindenuhren und Blindenwecker für Blinde 
(§ 28 Abs. 2); 

15. Einhändergabeln, Gabelmesser, Handwasch-· 
bürsten mit Gummisaugern oder Anschraub­
vorrichtungen, Stielbürsten, Zughaken und 
Gneifzangen; 

16. Winterhandschuhe (gefütterte Woll- Oder 
Lederhandschuhe) für Beschädigte mit ver­
stümmelten oder gelähmten Händen, 
Blinde, Krücken- oder Stock träger und Be­
nützer von Krankenfahrstühlen oder Selbst­
fahr,ern; Arbeitshandschuhe für verstüm­
melte oder narbenempfindliche Hände; 

17. je vier Abzeichen für Verkehrsbehinderte 
(Schwerhörige, Blinde und Hirnverletzte); 

18. Regenmäntel für Blinde, Ohnhänder, Be­
nütZJer von Krankenfahrz.eugen, Halbseiten­
oder Querschnittsgelähmte, für Beschädigte, 
die wegen ihrer Schädigung dauernd auf 
den Gebrauch von zwei Krücken, zwei 
Stützkrücken oder zwei Krankenstöcken an­
gewiesen sind; 

19. Regenmäntel aus Kunststoff für Einhänder; 
·20. Schlüpfschuhe für Ohnhänder und d~esen 

hinsichtlich der Hilflosigkeit gleichzuhal­
tende Beschädigte; 

21. Wasser- und Luftkissen, Schaumgummiunter­
lagen für Querschnittsgelähmte und dauernd 
Bettlägerige, bei Stuhl- und Harninkonti­
nenz auch feuchtigkeitsundurchlässige Be­
kleidungsstücke' und Betteinlaglen, Polster­
kiss,en für Gesäßverletzte; 

22. Tragevorrichtungen für Handgepäck bei 
Verlust oder Gebrauchsunfähigkeit emer 
Hand sowie bei Verwendung eines Führ-
hundes; , 

23. Zimmerklosett und Bettheber für Quer­
schnittsgelähmte oder dauernd Bettlägerige. 

II. Umfang der Ausstattung 

(1) Künstliche Glieder mit Zubehör einschließ­
lich Prothesenschuhen und Prothesenhandschu­
hen, kosmetische Ersatzstücke, Stützapparate und 
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A b z u ä n der n ,cl ,e r Tex t: 

in eil)Jem angemessenen Verhältnis zum Wert 
dieser Gegenstände swhen. 

(2) Schwerbeschädvgnen ist für die Anderung 
der Bedienun'gseinrichturugen an eigeruen Motor­
fahrzeugen, für die B,eschaffUinlg und den ELn­
bau von Zusatzgeräten, für die Ausstattung von 
Motorfahrzeugen mit 'einer a:utomatischen Kupp­
lung, einer automatischen KraftÜibertraguI1g oder 
einer ähnLichen V orrichturug ein Kostenensa tz bis 
ZJur Höhe von 7 000 S zu g,ewähren, wenn 
die Anderurug oder B,eschaffung we!;1en der 
Dienstbeschädigurugsfülgen erforderlich ist und 
von der Behörde v-orgeschr.ieben wird. Sofern 
bei der Beschaffung eines Motol'fa:hrzeuges, für 
dessen hbrikmäßig,e Sonderausstattung Imitein,er . 
automatisch·en . KuppluI1g, ,einer. automatischen 
Kraftübertragurug oder eil1ler älhnlichen Vorrich­
tung Mehrkos&n ,in Form ,eines Aufschhg,es auf 
den-Li,stenpreis erhoben werden, sinld sie Schwer­
beschädigten unter den gleichen Voraussetzun­
gen ibis zur Höhe von 7 000 S zu ,ersetzen. Er­
wiribt der SchweI'ibeschädigte ein Motorfahrzeug, 
dasvn der .serienmäßigen Ausstattung nur mit 
einer automatischen Kupplung oder ,einer auto­
matischen Kraltübertragurug gdiefert wird, ist 
an Stel1eeines Kostenersatzes ein Zuschuß iI1 
Höhe von 5 000 S zu gewähl'en. Die Gewäh­
rurug eines neuerlichen Kostenersatzes (Zuschus­
ses) ist im allgemeinen frühestens nach Ablauf 
von f.ünf Jahren Izulässig. 

IH. Gebrauchsdauer 

(1) Als durchschnittliche Gebrauchsdauer gel­
ten für 

1. Ober- und Untel'schenkelprothesen 
a) aus Holz oder anderem star-

ren Werkstoff ........... . 6 Jahre 
b) aus Leder ................ 4 Jahre 

2. Ober- und Unter;irmprothesen. 5 Jahre 

3. Prothes'enschuhe ............. 11/2 Jahre 

4. Prothesenhandscb.uhe 

a)aus Wol1e ............... . 3 Monate 
b) a"UIS Leder ........ ....... . 6 Monate 

5. Bruchbänder ................. 2 Jahre 

6. ColostomiebaI1dag,en .......... 1 Jahr 

Neu er Tex t: 

orthopädische Schuhe werden erstmalig in dop­
pelter, aUe anderen Behelfe in einfacher Zahl 
beigestellt. 

(2) Den Trägern orthopädischer Schuhe sind 
Schuhe für den nichtbeschädigten Fuß, den Ober­
oder Unterarm- ,oder Handamputierten oder 
HandVIerletzten Handschuhe für die nichtbeschä­
digte Hand beizustellen. Prothesenschuhe wer­
den paarweise beigestellt. Einseitig Ober- oder 
Unterschenkel- oder Fuß amputierte, die ein 
Krunstbeinnicht tmgen können, sowie Beschädigte 
mit Stelzbeinen erhalten als Erstausstattung zwei 
Einzelschuhe für das nichtbeschädigte Bein. 

IH. Wiederherstellung und Erneuerung -
Gebrauchsdauer 

(1) Die Körperersatzstücke, die orthopädischen 
und anderen HilfsmittJel sind wiederherzustel­
len oder zu erneuern, wenn sie schadhaft oder 
unbrauchbar geworden sind; die Emeuerul'l:g er­
folgt nur, wenn die Wiederherstellung unwirt­
schaftlich ist. 

(2) Die Wiederherstellung oder Erneuerung 
kann abgdehnt werden, wenn die Beschädigung, 
Gebrauchsunfähigkeit oder der Verlust auf Miß­
brauch zurückzuführen ist. 

(3) Bei orthopädischen und Prothesenschuhen 
sind die Kosten der wegen der gewöhnlichen 
Abnützung notwendigen Besohlung nicht zu er-
s,etzen. 

(4) Als durchschnittliche Gebrauchsdauer gel-
7. Rlattfußeinlagen ............. 11/2 Jahre ten für 

8. orthopädische Schuhe ........ 11/2 Jahre, 
wenn zwei Paar Schuhe abwech-
ISelnd getragen werden,. zusam-
men ........................ 3 Jahre 

9, Stumpfstrümpfe (6 Stück), Tri­
kotschlauchbiI1den (5 Meter), 
Gummistrümpfe ............. 1 Jahr 

1. Ober- und Unterschenkelprothe­
sen 

a) aus Holz 'oder anderem star-
ren Werkstoff ........... . 

b) aus Leder ............... . 
6 Jahre 
4 Jahre 

2. Ober- und Unterarmprothesen • ,5 Jahre 
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Ahzuändern,der Text: Neuer Text: 

10. Krücken, Stützkrücken 
a) bei dauernder Benutzung 

h) sonst ................... . 

c) elastische Ansätze ........ . 

1 Jahr 
3 Jahre 

1 Jahr 

11. Krankenstöcke .... . . . . . . . . .. 2 Jahre 

12. handbetnebene Krankenfahr-
zeuge .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jahre 
Selbstfahrer für berufstät.ige Be-
schäd~gte .................... 6 Jahre 

13. Bereifung für Selbstfahrer ..... 1 Jahr 

14. WolLdecke für Selbstfahrer .... 3 Jahre 

15. Hörapparate 

16. Gabelme!Siser 

17. Handwas.chbürsten 

18. Winterhandschuhe 

5 Jahre 

Jahr 

1 Jahr 

a) gefütterte Wollhandschuhe . 6 Monate 
b) aUiS Leder für Krücken-' 

träger ................... 1 Jahr 
c) aus Leder fur Beschädigte 

mit 'verstümmelten oder ge-
lähmten Händen, Blinde, 
Stock~räg.er und Inhaber von 
Krankenfahrstüh1en oder. 
Sellbstfa'hrern .. .. . . . . . . .. 2 Jahre 

19. Ahzeichen für Verkehrsbehin-
dertJe ...................... . 

20. Regenmäntel 
a) aus Stoff 
b) aus Gummi ............. . 
c) aUiS Plastik .............. . 

21.Schlüpfschuhe ............... . 

1 Jahr 

4 Jahre 
3 Jahre 
2 Jahre 

11/2 Jahre 

22. Luftkissen .................. 2 Jahre. 

(2) Die Körperersatzstücke, orthopädischen 
und ,anderen Hilfsmittel sind wiedemerzustellen 
oder ZJU erneuel'n, wenn sie schadhaft oder un­
brauchbar geworden &nd;di.~ Erneuerung erfolgt 
nur, wenn eine Wiederherstellung unmöglich oder 
unzweckmäßig ist. Die schadhaft oder unbmuch­
bar gewordenen Behelfe sind vor der Erneuerung 
dem Landesinvaliidenamte zurückzustellen; die­
ses kann s]e dem Beschädigten jedoch nach ent­
sprechender Kennzeichnung belassen. , 

(3) Dle Wiederherstellung oder Erneuerung 
kann abgelehnt werden, wenn die Beschädigung, 
Gebrauchsunfähigkeit oder der Verlust auf Vor­
satz oder grobe Fahrlässigkeit des Beschädigten 
oder auf Mißbrauch zurückzuführen ist. Die Er­
neuerung kann ferner abge1ehnt werden, wenn 
der zu erneuernde Behelf dem LandeSlinvaliden­
amte nicht zurückgestellt wird. 

3. Prothesenschuhe ............ . 

4. Prothesenhandschuhe 
a) aus Wolle ............... . 
b) aus'Leder ............... . 

5. Bruchbänder ............... . 

6. Colostomi.ebandagen ......... . 

7. Plattfußeinlagen ............. . 

8. orthopädische Schuhe ........ . 
wenn zwei P,aar Schuhe abwech­
selnd getragen werden, zusam-
men ....................... . 

9. Gummistrümpfe ............ . 

10. Krücken, Stützkrücken 
a)bei dauernder Benutzung .. . 

b) sonst ................. ' .. . 

11. Krankenstöcke .............. . 

12. handbetriebene Krankenfahr-
zeuge ...................... . 

13. Bereifung für Selbstfahrer .... . 

14. Wolldecke für Selbstfahrer ... . 

15. Hörapparate ............... . 

16. Gabelmesser ................ . 

17. Ha,ndwaschbürsten ........... . 

18. Winterhandschuhe 
a) gefütterte Wollhandschuhe .. 
b) aus Leder für Krück,enträger 

c) aus Leder für Beschädigte mit 
verstümmelten oder gelähm­
ten Händen, Blinde, Stockträ­
ger und Inhaber von Kran­
kenfahrstühlen oder Selbst-
fahrern ................. . 

19. Abzeichen für Verkehrsbehin-
derte ...................... . 

20. Regenmäntel 
a) aus Stoff ................ . 
b) aus Gummi .... , .. , ..... ; . 
c) aus Kunststoff ........... . 

21. Schlüpfschuhe ............... '. 

22. Luftkissen .................. . 

11/2 Jahre 

3 Monate 
6 Monate 

2 Jahre 

1 Jahr 

11/2 Jahre 

11/2 Jahre, 

3 Jahre 

1 Jahr 

1 Jahr 
3 Jahre 

2 Jahre 

10 Jahre 

1 Jahr 

3 Jahre 

5 Jahre 

1 Jahr 

1 Jahr 

6 Monate 

1 Jahr 

2 Jahre 

1 Jahr 

4 Jahre 
3 Jahre 
2 Jahre 

11/2 Jahre 

2 Jahre 
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(4) Bei orthopädischen und Prothesenschuhen 
werden .die Kosten der wegen der gewöhnlichen 
Abnutzung notwendigen Besohlung nicht ersetzt. 

IV. Umfang der Ausstattung 

(1) KÜnlStliche Glieder mit Zubehör einschließ­
lich 0 Prothes,enschuhen und Prothesenhands.chu­
hen, künstliche Augen, St~tzapparate und ortho~ 
pädische Schuhe wer,den erstmaDig in doppelter, 
arte anderen Behelfe in einfacher Zahl beige~tellt. 
B.eschädigte, die nur Stelzbeine tragen, erhalten 
für idasgleSll1l!de Hein jeweils zwei Schuhe. 

(2) Den Trägern orthopädis.cher Schuhe sind 
Schuhe für ·den nichtbeschädigten Fuß, den Ober­
oder Unterarm- oder HandamputiertJen oder 
Handverletzten Handschuhe für die llIichtbeschä­
digte Hand beizusteHen. Prothesenschuhe weI1den 
paarweise beigestellt. Einseitig Ober- oder Unter­
schenkel- oder Fußamputierte, die ein Kunstbein 
nicht tragen können, erhalten als Erstausstattung 
zwei Einze1schuhe für das nichtbeschädigte Bein. 

V. Führhund 

(1) Blinden ,ist zum Führhund die erforderliche 
A usrüs tung beizusteHen. 

(2) Der Blinde ist zur entsprechenden Pflege 
des Führnundes verpflichtet. Bei Mißbrauch, gro­
ber Vernachlässigung oder Mißhandlung kann der 
Führhund entzogen werden. 

(3) Die Kosten für eine tierärztli.che Behand­
lung ein5chließlich der Heilmittel werden ersetzt. 
Die Kosten für die Unterbringung und Pflege 
des Führhundes während der Pfleg,e des Blinden 
(§ 28 Abs. 2) ,in einer Krankenanstah, während 
einer He]lstättenbehandlung oder Kur in einem 

IV. Kostenersatz an Stelle von Sachleistungen 

(1) Die Kosten für Änderungen an Gebrauchs­
gegenständen sind zu ersetzen, sofern sie in einem 
angemessenen Verhältnis zum Wert dieser Ge­
genstände stehen. 

(2) Schwerbeschädigten ist für die Änderung 
der Bedienungs·einrichtungen an eigenen Motor­
fahrzeugen, für die Heschaffung und den Einbau 
von Zusatzgeräten, für die Ausstattung von Mo­
torfahrz,eugen mit einer automatischen Kupp­
lung, einer automatischen Kraftübertragung oder 
einer ähnlichen Vorrichtung ein Kostenersatz bis 
zur Höhe von zwei Drittel der durchschnitt­
lichen Kosten eines Selbstfahrers zu gewähren, 
wenn die Änderung oder Beschaffung wegen der 
Dienstbeschädigungsfolgen erforderlich ist und 
von der Behörde vorgeschrieben wird. Sofern 
bei der Heschaffung eines Motorfahrzeuges, für 
dessen fabrikmäßige Sonderausstattung mit einer 
automatischen Kupplung, einer automatischen 
Kraftübertragung oder einer ähnlichen Vorrich­
tung Mehrkosten in Form eines Aufschlages auf 
den Listenpreiserhoben werden, sind sie 
Schwerbeschädigten unter den gleichen Voraus- , 
setzungen bis zur Höhe von zwei Drittel der 
durchschnittlichen Kosten eines Selbstfahrers zu 
ersetzen. Erwirbt der Schwerbeschädigte ein Mo­
torfahrzeug, das 0 in der serienmäßigen Ausstat­
tung nur mit einer automatischen Kupplung oder 
einer automatischen Kraftübertragung geliefert 
wird, ist an Stelle eines Kostenersatzes ein Zu­
schuß in halber Höhe der durchschnittlichen 
Kosten ,eines Selbstfahrers zu gewähren. Die Ge­
währung eines neuerlichen Kostenersatzes (Zu­
schusses) ist im 1;\1lgemeinen frühestens nach Ab-

o lauf von fünf J ahTen zulässig. 

V. Beihilfen zur Anscha~ung von Motorfahr­
zeugen 

(1) An Stelle eines Selbstfahrers oder eines 
Krankenfahrstuh1es einschließlich deren Wieder­
herstellung ist dem Beschädigten auf Antrag eine 
Beihilfe zur Beschaffung eines mehrspurigen 
Kraftfahrz,euges oder Invalidenkraftfahrzeuges 
zu gewähren, wenn er zur Führung eines solchen 
berechtigt ist. Die Beihilf.e zur Beschaffung eines 
Kraftfahrzeuges ist in der zweifachen Höhe, zur 
Heschaffung eines Invalidenkraftfahrzeuges in der 
dreifachen Höhe der ·d~rchschnitt1ichen Kosten zu 
leisten, die dem Bund aus der Beistellung eines 
Selbstfahrers entstanden wären; die Beihilfe darf 
den tatsächlichen Betrag der Beschaffungskosten 
nicht übersteigen. Reparaturen und Betriebs-
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Ab z u ä n der n der Tex t: Neu e r Tex t: 

Heilbad oder einer heilklimatischen Kur des 
Blinden werden ersetzt. 

VI. Beihilfen zur A~schaffung von MO'torfahr­
zeugen 

(1) An Stelle ,eines Selbstfahrers oder eines 
Krankenfahrstuhles einschLießIich deren W;ieder­
herstellung i,st dem Beschädigten auf Antrag eine 
Beihilfe zur Beschaffung eines mehrspurigen 
Kraftfahrzeug.es' oder Invall~denkraJtfahrzeuges zu 
gewähren, wenn er zur Führung eines solchen 
berechtigt i~t. Die. Beihilfe zur Beschaffung eines 
Kralf'tfahrzeU/ges ist in der 1,2f,achen Höhe, zur 
Beschaffung dines Invaliidenkraftfahrzeuges in der 
doppelten Höhe der durchschnittlichen Kosten zu 
leisten, dve dem Bund aus der Beistellung eines 
Selbstfahrers entstanden· wären. Die .Beträge er­
höhen sich auf das 1,6Eache oder auf das 
2,3fache dieser Kosten, wenn der Beschädigte 
berufstätig ist; sie darf in keinem FaUe ,den tat­
sächlichen' Betrag der Beschaffungskosten über­
steigen .. Reparaturen und Betriebskosten für die 
mittels ,der Beihilfe beschafften Knftfahrzeuge 
wel'den nicht ersetzt. 

(2) Nach BewiUigung einer Beih~lfe kann ein 
Anspruch auf Beistellung eines Krankenfahrzeu­
ges oder auf eine neuerliche Beihilfe erst nach 
Ablauf der durchschnittlichen Gebrauchsdauer d,es 
Fahrzeuges, an dess'en Stelle die Beihilfe bewilligt 
worden ist, ,entstehen. 

kosten für die mittels der Beihilfe beschafften 
Kraftfahrzeuge beziehungsweise Invalidenkraft­
fahrzeuge werderi nicht ersetzt. 

(2) Nach Bewilligung einer Beihilfe kann ein 
Anspruch auf eine neuerliche Beihilfe frühestens 
nach Ablauf von fünf Jahren entstehen. Vor­
aussetzung hiebei ist die Neubeschaffung eines 
Kraftfahrzeuges oder eines Invalidenkraftfahr­
zeuges und das Weiterbestehen des Anspruches 
au'feinen Selbstfahrer oder einen Krankenfahr­
stuhl. 

VI. Führhunde 

(1) Der Blinde muß nach fachmänni;chem Ur­
teil in der Lage sein, sich eines Führhundes mit 
Erfolg zu bedienen; er ist zur entsprechenden 
Pflege des Führhundes verpflichtet. Bei Miß­
brauch, grober Vernachlässigung oder Mißhand~ 
lung kann der Führhund ,entzogen werden. 

(2) Die Kosten für eine tierärztliche Behand­
lung einschließlich der Heilmittel sind zu er­
setzen. Desgleichen sind die Kosten für die 
Unterbringung und Pflege des FühI'hundes wäh­
rend der Pflege des Blinden (§ 28 Abs. 2) in 
einer Krankenanstalt und während einer erwei­
terten Heilbehandlung (§ 6 Abs. 3) des Blinden 
2JU ,ersetzen. 

Ahs. 1 Z 1 des Abschnittes VII der Anlage zu Ahs. 1 Z 1 des Abschnittes VII der Anlage zu 
§§ 15 und 16: § 15: 

1. Einseitig Ober- oder Unterarm- oder Hand­
amputierten, einseitJig Ober- oder Unterschenkel­
oder Fußamputierten, einseitig oder beids'eit,ig 
Fußstumpfamputierten mit Apparatausrüstung, 
Trägern von Stützapparaten (ausgenommen Leib­
bandagen), Bes.chädigten, die dlauernd auf den Ge-

"brauch von zwei Krücken oder zweti Stockstützen 
angewiesen sind, Benützern von Selbstfahrwagen, 
Beschädigten mi:t absondernden Hauterkrankun­
gen oder Fi,steleiterungen germger Au;;dehnung, 
113 S; , 

1. . Eins,ei,tig Ober- oder Ul1terarm- oder 
Handamputierten, einseitig Ober- oder Umer­
schenkel- oder Fußa:mputierten, einseitig oder 
beidseitig Fußstumphmputierten. mit Apparat­
ausrüstung, Tr~gern von StütZalpparaten (alUS­
genommen Leilbbandag,en), .Beschädilgten, die 
dauernd auf den Gebrauch von zwei Krücken 
oder zwei Stockstützen angewiesen sind, Be­
nütz,ern von Selbstfalhrwagen, Beschädigten mit 
rubsondernden Hauterkrankungen oder Fistel­
eiterungen ,geringer Ausdehnung, kiefer- und 
gesichtsvedetzten Beschädi.gten mit Speiche/fluß, 
Stützmiederträgern mit einer Minderung der 

. Erwerbsfäh~gkeit von mindestens 50 vB, 113S; 
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A:b z u ä n der n.d e r Tex t: 

298 der Beilagen 29 

Neu e r Tex t: 

ARTIKELII 

Die in Durchführung dieses Bundesge!>etzes er­
forderliche Neubemessung der Versorgungslei­
stungen hat von Amts wegen zu erfolgen. 

ARTIKEL III 

(1) Art. I Z 11 tritt mit 1. Jänner 1981, alle' 
übrigen Bestimmungen d~eses Bundesgesetzes 
treten mit 1. Juli 1980 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesg~setzes. 
ist betraut: 

a) hinsichtlich des Art. I Z 34 der Bundes­
minister für soziale Verwaltung im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Lan­
desverteidigung ; 

b) hinsichtlich des Art. I Z 37 der Bundes­
minister für soziale Verwaltung im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und dem Bundesminister für 
Landesverteidigung ; 

c) hinsichtlich des Art. I Z 38 der Bundes­
minister für soziale Verwaltung im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen; 

d) hinsichtlich des Art. I Z 40 und 41 der 
Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz; 

e) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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